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Gl Leirsäue

Treuhönderhoftung/Belehrungspflichten/subventionierte Miete/Veriöhrung

L Der mit der umfossenden lnteressenwohrnehmung beouftrogte Treuhönder (Wirt-

schoftsprüfer) im Erwerbermodell hot oufzuklören, wenn die Gorontiemiete nicht
morktgerechtist. Dies giltouch donn,wenn eine Mietgorontie eines lnitiotorsvorliegt.

2. Die Belehrungspflicht besteht ouch, wenn der Mondont ein selbstöndiger Anloge-
beroter ist, der dos Obiekt vertreibt und nun f ür sich eine Wohnung erwirbt.

3. Der Schodenersotzonspruch wegen Verschuldens beiVertrogsschluß veriöhrt gem.
$5loWPO in fünf Johren noch Entstehung desAnspruchs.

4. Der Schodenersoizonspruch entsteht, wenn die prospektierte Miete nicht mehr
vol lstö ndig geleistet wird.
(OLG Nürnbers Urt.v. 27.4.1990 - 6 U 4005/89 - RPK U 956/901

Veriöhrung von Honororforderungen / Buchführungshonoror

l. Die Veriöhrungsfrist für Honororforderungen des Steuerberoters für Buchführungs-
orbeiten für seinen Mondonten richtet sich noch $ 196 Abs. I Nr. 15 BGB und betrögt
domit 2 Johre.

2. BeiBuchführungsorbeiten istAuftrog oderAngelegenheiti.S.von gZStBGebVO in

der RegeldieArbeitfürdosgesomte Kolenderiohr. Desholb konn in diesen Fallen die
Falligkeit der Honororforderung f ür ein Kolenderiohr erst im folgenden Kolenderiohr
eintreten, so doß die Veriöhrung gem. $ 201 BGB frühestens zum Schluß des folgen-
den Kolenderjohres beginnt.

(OLG Korlsruhe Urt.v. 27.4.1990 -10 U 298/89 - Steuerberoter 1990, 312)

Ausscheiden ous der Sozietöt - Anspruch ouf Geschöftswert

Der ous der Gesellschoft Ausscheidende hot keinen Anspruch ouf den Geschöftswert,
wenn dies nicht vertroglich vereinbort ist.
( BGH U rt.v. 15. l. 1990 - ll ZR 14 /89 - BB 1990, 5971

Vermielung des Ph,v's der Ehefrou qn Sleuerberoter

Entgegen der bisherigen Verwoltungsouffossung hot der BFH im Urteil vom 13.7.1989

V R 8/86, Der Betrieb 1990,27l'entschieden, doß in der selbstfinonzierten Anschoffung
eines Pkw durch die bisher nicht unternehmerisch tötige Ehefrou eines Steuerberoters
und die entgeltliche Vermieiung des Pkw on den Ehemonn für dessen Unternehmen ein

Gestoltungsmißbrouch nicht zu sehen sei.
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Föllen verfohren die Finonzömter noch den Grundsötzen dieses

Zu Föllen der Vermietung beweglicher Wirtschoftsgüter oder von Geböuden on
lnsoweif zum Vorsteuerobzug berechtigte nohe Angehörige (2. B. ArzI, Versicherungs-

vertreterl oder der moßgeblichen Beteiligung des Mieters on der Finonzierung solcher
Gegenstönde oder zu überhöhten Mietpreisen liegt noch keine höchstrichterliche
Rechtsprechung vor. Es istdoher noch den bishergeltenden GrundsöIzenzv prüfen, ob
ein Gestoltungsmi0brouch im Sinne des $42 AO gegeben ist.

Mfs. OFD Münster v.9.2.1990 - S 7360-30 -St 44-32 - SIEUER-TELEX 3443 -
LEXInform 00945021
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- Veriöhrungsbeginn
: Abschluß d. Notorvertroges
: Schodenenistehung,

Sch merzensgeldo nspruch

Veriöhrung {5196 Abs. I Nr. 15)

- Buchführungshonoror

Verkehrs-/Prozeßo nwolt
- Prozeßtokiik

- Vero ntwortu n g sbereiche

Vermietung

- Pkw d. Ehefrou

Verrechnungskonto

- Differenzen

Verschulden

- Kollegiolgerichisentscheidung

Versicherungsschulz

- Ansprüche gegen Versicherer
: versicherte Gefohr, $ 158 c Abs. 3 WG

- Beirot u. Aufsichtsröte

- Bindung des Hoftpflichturteils

- Empfehlung wirtschoftl. Geschöfte
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- Mindesideckungssummen

- wissentliche Pflichtuerletzung ($4 Nr.6 AVB)
: Nichtoufdeckung einer

lnteressenverf lechtung
: Fristversöumnisse

- Serienschoden

- Unternehmerrisiko

- Verstoß

- Zohlung d. Versicherungsprömie

- Zinsen und Kosien

Vorsolz

- Schodenzufügung, 0 826 BGB

Vorteilsousgleich

- Steuervorteil
:Afo-Vorteile
: Vorsteuererstottung

Weisung d. Mondonlen

- unsochgemöße -
Werbeverbot
- Personolonzeige für Mondonten

Wettbewerbsverbot

Wirtschoftsberotung

- Berufsbild d. Sieuerberoiers

- bei Steuerberotung
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Hoftung des Steuerberoters
- Belehrungspflicht

- Umsoizsteueroption
(oLG Homm Un.v.4.4.1990 - 25 u tgl/89)
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Leitsötze (d.Verf.)'

l. Erkennt der steuerberoter, doß der Mondont für ein verpochtetes
Obiekt erhebliche Vorsteuern bei der Umsotzsteuer berücksichtigte,
so muD er ihn dorouf hinweisen, doß der Vorsteuerobzug nur möglich
ist, wenn er zur Umsoizsteuer optiert und pochtzinsen zusötzlich mit
U msotzsteuer verlongt.

2. Der steuerberoter ist beweispflichtig fur die Behouptung, doß die
Pöchter weder zu r Vertro gsö n deru n g noch bei der Verein bo ru n g ei nes
neuen Pochfuertroges zur Zohlung der sie nicht belostenden Umsotz-
steuer bereit gewesen wören.

Aus den Gründen:

Der Schodenersotzonspruch der Beklogten ist o us dem Gesichtspunkt der
pos itiven Vertro g sverle rzung beg rü n d et. De r Steuerbevo I I m ö c htigte Sch.
wor ols longiöhriger Beroter der Beklogten verpflichtet, diese ouf die
Moglichkeit der Mehrwertsteueroption noch $9 USIG hinzuweisen und
ihnen zu roten, beiderVerpochtung ihres BerghotelsW. dorouf zu ochten,
doß die Pöchter zusötzlich Mehrwertsteuer ouf die Pochtzinsen zohlten.
Auch ohne besonderen Berotungsouftrog ergob sich diese Hinweispflicht
des Steuerbevollmöchtigten Sch. bereiis oulgrund des bereits sen lg72
bestehenden steuerberoteryertroges mit den Beklogten und insbeson-
dere oufgrund des umstqndes, doß ihm ous der von ihm geführten Buch-
führung und den von ihm zu erstellenden Steuererklöningen unstreitig
bekonnt wor, doß beiden Beklogten für dos pochrobiekr erhebliche Vorl-
steuern onfielen, die er gegenüber dem Finonzomt ouch obsetzte. Eine
solche Absetzung der Vorsteuern wor ous steuerlichen Gründen nur
zulössig,wenn die Beklogten zurMehrwertsteuernoch g g USIG optierten.
Dies hötte dem steuerbevollmöchtigten sch. bekonnt sein und ihn ver-
onlossen müssen, die Beklogten entsprechend zu beroten und die zuver-
einborende Mehrwertsteuer in den Steuererklörungen ouszuweisen.

U nerh ebl ich ist, dofj der steuerbevol I möchtigte Sch. bei dem eigentl ichen
AbschluD des notoriellen Pochvertroges vom 17.2.1977 n icht mitgewirkt
hot. Es konn ouch dohinstehen, ob beieinem nochtröglichen Hinweis ouf
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-Verontwortungsbereich f. Fehler d. Gerichts

- Verontwortungsbereiche f. Fristwohrung

: Mitwirkung eines Anwolts

- Verkeh rs-lProzeßo nwolt
: unsochgemöDe Weisung d. Mondonlen

Rechtsbeistond

- Geschöfts{ührer einer GmbH

Rechtsberolung

- d. StB
: soziolversicherungsrechtliche Frogen

-d.Wp
: Ausorbeitung eines Gesellschoftsvertroges

Schoden

- Anwoltskosten
: Umsotzsteuer d. -

- bei Entnohme

- Proze0verlust

- unvermeidbore Steuerzohlung

- vermeidbore Steuerbelostung

- Steuervorteile

Schötzuns ($162 AO)

- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost zum -

Sequesler

- Hoftung onolog $ 82 KO

Sittenwidrige Schödigung $ 826 BGB

- Johresobschluß

- Testot ohne Prüfung

Soziolrecht

- Berotung d. StB

Sozietöt

- Ausscheiden d. Gesellschofters
: Anspruch ouf Geschöftswert

- Rechtsschein. Brie{bogen, Stempel, Siegel

- neuer Sozius

- überörtliche -
- Verlrog mit Sozietöt o. Sozien

Stondesrecht

- Personolonzeige

Sleueöeroterhofiung
- Abweichungen zwischen Bonkkonto und

Abrechnungsunterlogen

- Pruf ungspflicht des Mondonten, Mitverschulden

- Prüfungspllichten bei der Erstellung

der Einnohme-Uberschu0-Rechnung

Steuerberoterprüfung

- Fortbildungskosten gem. $ 9 Abs.l ESIG

Steueöerolungsgesefz

- s57
: Wirtschoftsberotung
: Zohlung d. VersicherungsPrömie

-c67: Nichlzohlung d. Versicherungsprömie

Sleueöerolungsverlrog
- Annohmeverzug d' Mondonten

:VergütungsonsPruch d' Stb

- Gorontievertrog

- Kundigung, $ 627 BGB

- Kündigung ous wichtigem Grund,

$ 626Abs. I BGB
: Beweislost
Möngelbeseitigung
Mitorbeiterverschulden

- Pflicht zur Wirtschoftsberotung

Steuergestolrungsberotung

- Agenturgeschöft

- Umwondlung

- Veröu0erungsgewinn
: Gesellschoftsonteil u. Betriebsgrundstück

Steuerhofiung

- d. RA f. Erbschoftsteuer

Steuerhinterziehung

- Beruf spf lichtverletzu n g

- unvollstöndige Rechnung, S 14 I USIG

- Steuererklörung des StB

- Zulossung zum WP-Exomen

Telefox/Telebrief

- Fristenkontrollbuch

- Ubersendung der Proze0vollmocht

Testol

- Vero ntwo rtu n g sberei ch

Treuhönder

- MehrwertsteueroPtion

- Mietgoronlie, morktgerecht8 -
- Prospektongoben, zugesicherte

Eigenschoften

- Prüfung boutechnischer Frogen
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: Verkürzung der Veriöhrungslrist
: Verschulden b. Vertrogsobschlu0

Untemehmensbeteiligung

- Geschöftswertermittlung d. Stb
: Bonitötsprüfung d. Stb

- Hoftung f. Alverbindlichkeiten,
$ 25 Abl 2, $ 28 Abs. 2 HGB

Unterschrift

- Klogeschrift

Untreue, $266 SIGB

- Auskehr v. Mondontengeldern

- d. Rechtsonwoltes

- Strofuumessung

Verdeche Gewinnousschüttung

- Verpochlung der EinzelProxis

Veriöhrung l$ 68 StBerG, $ 5l o WPOI

- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

Veriöhrungsvorschrift Sekundö ro nspruch
: Ende der Belehrungspflicht

- Auflösung d. Stb.Ve*roges

- Rückgobe der Zulossung
: Hinweis ouf SekundöronsPruch
:Veriöhrungsbeginn
: schuldhofte Verletzung d. -

- vorvertroglicher Regre0onspruch

- Treuhondvertrog

- Veriöhrungshemmung
: FG-Prozeß

- Veriöhrungsbeginn
: Beitritt zum Bouherrenmodell
: Bestondskroft d. Steuerbescheides
: Folgeschöden
: Fristuersöumnis, $ 13 o Abs. 2 ESiG,

$ 24 Abs. 4 USIG
: Gerichts- u. Anwoltskosten
: Mehrfochberu{ler
:Mietgorontie
: Nochbesserungskosten
: Sekundöronspruch

Veriöhrung $ 5l BRAO

- Sekundöronspruch
:Anloß zur Belehrung
: Frist
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d ie Meh rwertsteueroption die neuen Pöchter noch bereit gewesen wö ren,

die Pochtzinsregelung nochtröglich zu öndern. Dies hoben die Beklogten

behouptet unJuntei Beweis gestellt. Hötte der Steuerbevollmöchtigte

Sch. nAmlich den Beklogten pflichtgemöß bereits vorher den entsprechen-

den Hinweis erteilt, so hötten diese zur Mehrwertsteuer optiert und bei

Abschluß des neuen Pochtvertroges om 17.2.1977 ouf der Zohlung der

zusötzlichen Mehrwertsteuer ouf die Pochtzinsen bestonden. Es ist dovon

ouszugehen, doß die neuen Pöchter zvrZohlvng der zusötzlichen Mehr-

werbtäuer bereit gewesen wö ren : No ch $ 4 USIG si nd Pochtzi nsen g ru nd-

sötzlich nicht mehrwertsteuerpflichtig; nur im Folle der Mehrwertsteuer-

option noch $9 USIG entsteht die Pflicht, Mehrwertsteuer ouf die Pocht

zinsen zu zohlen. Diese können von den Pöchtern des gewerblichen

Obiehes o ls Vorsteuern i h rerseits o bgesetztwerden, so do0 die Kosten o ls

soglnonnte Durchgongsposten letztlich keine zusötzliche Belostung fÜr

die Pöchter dorstellen.

Dementsprechend sind in dem von den Beklogten im Senotstermin vorge-

legten neuen Pochtvertrog vom 22.2.1985 die Meh rwertsteuern zusötzlich

väinbort worden und [oben sich ouch die - noch dem Ausscheiden

der Pöchter G. - zwischenzeitlich bis Februor 1985 tAtigen Pöchter noch-

tröglich zvrZohlung der zusötzlichen Mehrwertsteuer bereit erklört. Dies

istion der Klö gerin im Senotsterm in nicht bestritten worden. I m Ü brigen ver-

kennt die KAlerin die Beweislost. Do der Steuerbevollmöchtigte S. es

p{lichtwidrig unterlossen hotte, die Beklogten ouf die-Mehrwertsteuer-

option hinzluweisen, hot die Klögerin ols Rechtsnochfolgerin nunmehr

dorzulegen und zu beweisen, doß die Pöchter G. bzw. ondere Pöchter

im Johre 1977 zur Zohlung der für die Pöchter on sich nicht belostenden

Mehrwertsteuem nicht bereit gewesen wören. Entsprechender Beweis ist

nicht ongetreten.

Die Klögerin konn sich nichtdorouf berufen, do{J die der Höhe noch nicht

streitigJSbuernochzohlung von7.97\,l5 DM nur desholb erfolgt sei, weil

di" AäHogten onlöfJlich der BetriebsprÜfung des Finonzomtes im Johre

l9B5 ihrerieits den Antrog zur Mehrwertsteueroption stellten. lm Senots-

termin ist unstreitig festgästelh worden, doß die von dem Steuerbevoll-

möchtigten Sch. obgesetzten Vorsteuern fur die Zeit ob l98l höher woren

ols die noch der Mehrwertsteueroption nochtröglich onfollenden Steuern,

so doß unter dem Gesichtspunkt der Schodenminderung der entspre-

chende Antrog der Beklogten geboten wor, um einen höheren Schoden

zu vermeiden.

Entgegen der Auffossung des Londgerichts wird der eingetretene Scho-

d"tiuon 7.978)5DM nicht dodurch ousgeglichen, doD die Beklogten fÜr
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- ungefrogte -
Rechtsonwolt

- Belehrungspflicht
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die Zeitvonl977 bis l9B0 in gleicherWeise Vorsteuern obgesetzt hoben
und wegen Festsetzungsveriöhrung insoweit keine Mehrwertsteuern
nochzohlen mußten. Dos Londgericht verkennt, do0 bei rechtzeitigem
Hinweis bereits seitl977 zusötzliche Mehrwertsteuern gezohlt und in den

iewei I igen Steuererklö ru n gen berücksichtigt worden wö ren.
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Hofiung des Sequeslers
- Hoftung für folsche Rechtsouskünfte der Mitorbeiter
- Mitversch ulden des Ausku nftsempföngers
IOLG Homburg Urt.v. 26. 4.1990 - 6 U 1/90l'

90, 32
90, 32

Leitsötze ld.Verf.l'

l. Der Sequester hoftet für schuldhofte Pflichverletzungen onolog
$ 82 KO.

2. Er muß sich folsche Rechtsouskünfte der Sekretörin zurechnen lossen.

3. Der Auskunftsempfönger hot sich genou zu vergewissern, mit wem er
gesprochen hot.

Aus den Gründen:

Die Berufung der Klögerin ist zulössig (ll und teilweise begründet (lll.

l. Zwor enthölt weder die Berufungsschrift noch die Berufungsbegrün-
dung einen formellen Berufungsontrog. $519 Abs. 3 Nr. I ZPO ist ober
dennoch gewohrt, weil ous der Berufungsbegründung klor ersichtlich
ist, doß die Klegerin dos londgerichtliche Urteil in vollem Umfong
ongreifen und den ous dem der Berufungsschrift beigefügten erst-

instonzlichen Urteil ersichtlichen Klogeontrog mit ihrer Berufung weiter
verfolgen will.

ll. Die Berufung der Klögerin ist ouch zum Teil begründet. Der Beklogte ist

der Klögerin in entsprechenderAnwendung des $ 82 KO zum Schoden-
ersotz verpflichteb diese konn iedoch wegen erheblich überwiegen-
den Mitverschuldens .9254 Abs. I BGBI lediglich zu 250lo Ersotz ihres

Schodens beonspruchen. lm einzelnen:

ol Der Beklogte ist der Klögerin onolog $82 KO zum Schodenersotz
verpflichtet. Diese Vorschrift gilt entsprechend für die persönliche
Hoftung eines Sequesters (vgl. Kilge; Kq 15. Aufl., $106 KO Anm.4

90,

90,22

90, 72

90, 72
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om Ende m.w. N.l. Dem Beklogten ist ouch eine schuldhofte Verletzung

seiner Pflichten gegenüberder Klögerin onzulosten: Seine Sekretörin -die
Zeugin S. - hot dem persönlich hoftenden Gesellschofter P. om 27.9.1988

telefon isch ei ne i rref ü h rende Ausku nft ertei lt.

Allerdings hot die Klögerin ihren Sochvortrog zu dem zwischen den
Porteien streitigen lnholt des Telefongespröchs vom 27. September nicht

beweisen können' Der Zeuge R. hot nicht die Behouptung der Klögerin

bestötigt, doß die Telefonisiin im Büro des Beklogten die Zeugin S. nicht ols

dessen Sekretörin, sondern ols dessen Kollegin vorgestellt hobe. R. hot

freilich ousgesogt, Frou S. selbst hobe von dem Beklogien ols ihrem

Kollegen gesprochen. Diese dem eigenen Vortrog der Klögerin wider-
sprechende Bekundung erscheint nicht ols gloubhofb denn es wider-
spricht ieder Lebenserfohrung, doß eine Sekretörin und Anwoltsgehilfin
ihren Chef ols ihren Kollegen bezeichnenwürde.Auch im übrigen erscheini

die Aussoge des Zeugen R. dem Senoi obiektiv nicht ols hinreichend

gloubhoft. R. meint sich zwor zu erinnern, doß Frou S. erklört hobe dos

Geld dürfe nicht ousgezohll, sondern müsse ouf dos Anderkonto über-

wiesen werden. Doch gleichzeitig vermog er sich nicht mehr zu erinnern,

doß P Frou S. dorouf hingewiesen hot, doß R. den Versteigerungserlös

beonspruche, obwohl der Beklogte selbst diesen Hinweis des P zuge-

stonden hot. Alle diese Umstönde begründen erhebliche Zweifel doron,
doß R. sich on den lnholt des Telefongespröchs noch richtig zu erinnern

vermog. Auch die Aussoge der Zeugin S. hot - wie ongesichts des lnholts

ihrer Bekundungen keiner nöheren Begründung bedorf - keinen Beweis

zugunsten der Klögerin erbrochi. Noch ollem ist der Senot oufgrund der
Beweisoufnohme nicht dovon überzeugt, doß sich dos Telefongespröch

in dervon der Klögerin behoupieien Form obgespielt hot.

Die Anwoltsgehilfin S. hot iedoch noch der eigenen Einlossung des

Beklogten der Klögerin eine irreführendeAuskunfterteilt, Der Beklogte hot
nömlich in erster lnstonz selbst zugestonden, doß Herr P geöußert hottg
wohin er dos Geld überweisen sollg der Zeuge R. würde dos Geld beon-
spruchen. Auf diesen erstinstonzlichen Vortrog hoi der Beklogte in seiner

Beruf u n gsewideru n g Bezug genom men. Wen n bei d ieser Ausgo n gslo ge

d ie Anwo ltsg eh i lfi n erklö rte, der Versieigeru n gserlös könne o uf dos Ander-
konto des Sequesters überwiesen werden, so konnie dodurch bei einem

iuristischen Loien ols Gespröchsportner leicht der irreführende Eindruck

erwecktwerden, er seizu einer derortigen Uberweisung befugt.

Der Beklogte hoftet für diese irreführende Rechtsouskunft seiner Sekre-

törin. Ein Sequester ist zwor ein Schuldnervertreter, er ist ober omtlich

bestellt und hot gem. $ 82 KO ouch die lnteressen onderer Beteiligter

lichen Sinn rechnen doher Bestondteile nichi, die nicht der Nutzung des

Geböudes selbst, sondern einem dovon verschiedenen Zweck, nömlich

unmittelbor einem in dem Geboude ousgeübten Betrieb, dienen (BFHE lll,
242,249; Blümich/Uelner, ESIG, EL29,Juni19B? $ 6 b Rdn.53l. Noch diesen

Kriterien hotdos Finonzgericht K. dos Fohrregol und die Uberlodebrücken
mit Recht ols Betriebsvorrichtungen und nicht ols Teil des Logergeböudes

ongesehen.

Stichwort- und Entscheidu ngsverzeichnis
(Heft I -12,19901

Äbtretung

- Abtretungsonzeige. neuer Vordruck

Agenturgeschöft

Akontozohlungen

- Doppelerfossung

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Verkürzung

Allgemeine Versicherungsbedingungen

-AGB-Gesetz, $3 und $5

- Empfehlung wirtschoftl. Geschöfte, S4ZI.4 AVB

Anderkonto

- Beschlognohme d. Kontounterlogen

- des Notors

-Verfügung überGelder

Anerkennlnis, $ 208 BGB

Anlogeberotung

- d. Anlogevermittlers

- d. Mitorbeiter d. StB

- Prüfungspflichten

- Risiken
: proiizierte Steuervorteile

- und Steuerberotung

- Veriöhrung v. Schodenersoizonsprüchen
: Beitritt zum Bouherrenmodell
: Wirtschoftsberotungsf irmo

Anlogevermifiler
- Prüf ungs- u. Belehrungspf lichten

Anlogevermittlun gsvertrog

- bei Zohlung einer Vermittlungsprovision?

Ännohmeverzug

- d. Mondonten
: Vergütungsonspruch d. Stb

Arbeitsüberlostung

- d. Mitorbeiters, Fristversöumnis

Auskunftsvertrog

- stillschweigender Abschluß
: Auskunft o. Kreditgeber
: u nmitiel bore,,Fühlu n g no h me"
: Verdienstbescheinig ung
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Bouherrenmodell

- Miete, morktgerechte -
- Veriöhrung d. Schodensersoizonspruchs

Bolehrungspflicht d. StBlWplRA
- fehlende Belehrungsbedürftigkeit

:Aufklörung d. FA

- Beweislost

- ungefrogte -
: Umsötze eines Kiosk- u. lmbißstondes

- Bildung einer Rückloge gem. $6b ESIG

- Ehegottenorbeitsverhöltnis

- Ende d. -
: Berotung über Firmenumstrukturierung
: Verfohren zur Anrechnung itolienischer

Körperschoftsteuer

- Entnohme

- Ertrogssituoiion

- soziolversicheru ngsrechtliche Frogen

- Fristeinholtung

- vor Prozeßouinohme

- Schutzzweck

- U nfo llversicherungsschutz

- Verpochiung u. Umsotzsteueroption

Beschlognohmeverbot $ 97 SIPO

- Anderkonto

- Kontounterlogen

Beweislost

- {. rechtmößiges Alternotiwerho lten

- f. Fehlberotung

- Mondonienunielogen on Stb

- Rückgobe von Mondontenunterlogen
- Schoden
: bei rechimö0igem Alternoiiwerholten

Berufsverbol

Bilonzerstellung

- Venech n u n g skonto, Diff erenzen

Buchführung

- verspötete Erstellung

Buchführungsouftrog

- Dotenerfossung
: Belehrungspflicht
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Dos Einkommensteuerrecht, l4.Aufl., $ 6 b Rdn. 123). Do die Fortführung
der Rückloge kein Selbstzweck, sondern nur insoweit berechtigt ist, ols
noch ein Abzug von den Herstellungskosten von Geböuden oder
Schiffen in Betrocht kommt, mu{J auch eine zunöchst mit Recht fortge-
fuhrte Rückloge bereits zum Ende des dritten Wirtschoftsiohres noch
ihrer Bildung oufgelöst werden, wenn zu diesem Zeitpunkt - etwo
infolge Fertigstellung des Geböudes oder Schiffes - feststeht, doß
kUnftig keine verrechenboren Herstellungskosten mehr entstehen
(Littmonn ooO Rdn. 82; Richter/Winter, Gewinnübertrogungen noch
g$6b, 6c ESIG, 2. Aufl., Rdn. 160; Richter; Die steuerliche Betriebs-
p rüf u n g, 1973,103,104; o. M. Mei n cke o o O Rd n. 124 ; Herr m onn / Hev er /
Roupoch ooO; el., DB 1967,2008lr.

lm vorliegenden Follwor die Rückloge noch $6b ESIG im Geschöfts-

iohr 1976 gebildet worden. Do dos Hochregolloger im Johre l9Z9
fertiggesiellt wurde und vor dem Ende des Johres lgZB nicht mit der
Hersiellung weiterer Geboude oder Schiffe begonnen worden wor,
wor eine Fortführung der Rückloge über den 31.12.1979 hinous nichi
zulössig.

bl Den Hilfsontrog der E. H. GmbH & Co. KG hot dos Finonzgericht K. mit
der Begründung obgewiesen, von der Rückloge könne kein Gilbetrog
von den Anschoffungs- und Herstellungskosten des Fohrregols und der
U berlodebrücken obgezogen werden, weil diese Wirtschoftsgüter erst
im dritten Johr noch Bildung der Rückloge ongeschofft und hergestellt
worden und nicht ols Teil des Logergeböudes, sondern ols Betriebs-
vorrichtungen im Sinne des $ 68 Abs. 2 Nr. 2 des Bewertungsgesetzes
onzusehen seien. Auch in diesem Punkt entsproch dos finonzgericht-
liche Urteil der Soch- und Rechtsloge.

Do dos Fohrregol und die Uberlodebrücken erst im Johre 1979 und
domitnochAblouf derZwei[ohresfristdesS 6 bAbs.3 Sotz2EStG in der
domols geltenden Fossung ongeschoflt worden woren, hötten ihre
Anschoffungs-und Herstellungskosten nurdonn noch $ 6 bAbs.3Sotz3
ESIG noch mit der Rückloge verrechnet werden können, wenn diese
Gegenstönde ols Teil des Logergeböudes im bewertungsrechtlichen
Sinne onzusehen wören. Dos ist indessen,wie dos Finonzgerichtzutref-
fend erkonnt hot, nicht der Foll.

Noch $68 Abs. 2Sotzl Nr.2 des Bewertungsgesetzes sind Betriebs-
vorrichtungen nicht in dos Grundvermögen einzubeziehen, ouch wenn
sie wesentliche Bestondteile sind. Als Betriebsvorrichtungen definiert
die Vorschrift Moschinen und sonstige Vorrichtungen oller Art, die zu
einer Betriebsonolge gehören. Zu einem Gebeude im steuerrecht-

zu wohren. Doß im vorliegenden Foll nicht der Beklogte selbst, sondern
seine Sekretörin die irreführende Auskunft erteilt hot, vermog nichts on
seiner Verontwortlichkeit zu öndern. Die Zeugin S. hötte sich ieder
Rechtsouskunft entholten und hatte P on den Beklogten ols Sequester
verweisen mÜssen. Wenn sie stottdessen ihre Kompetenzen überschritt
und im Aufgobenbereich des Beklogten tötig wurde, so muD sich dieser
dieses Verholten seiner Sekretörin zurechnen lqssen. Er hötte seine
Sekretörin eingehend und eindringlich instruieren müssen, doß sie sich

leder Rechtsouskunft entholten mußte und nur rein technische Auskünfte
erteilen durfte. Der Beklogte hot insoweit ouch nichts zu seiner Ent-
lostung vorgetrogen.

bl Dos erheblich überwiegende Mitverschulden liegt freilich ouf seiten
der Klö g eri n : lh r persön I ich hoftender Gesel lschofter P hötte sich geno u
vergewissern müssen, mitwem er dos Telefongespröch fuhrte. Gerode
ongesichts der Höhe des Versteigerungserlöses wöre es ongebrocht
gewesen, nicht einfoch oufgrund eines Telefonots mit einem
Gespröchsportner, dessen Stellung und Quolifikotion P nicht ermittelt
hottg dos Geld ouf dos sequestrotionsonderkonto zu überweisen.
Als g eschöftsf ü h render Gesel lsch ofter eines ko uf mö n n ischen Au ktions-
houses hötte erwissen und beochten müssen, doß die Klögerin in erster
Linie die lnteressen ihres Auftroggebers - des Zeugen R. - zu wohren
und den Versteigerungserlös on diesen ouszukehren hotte. ohne vor-
herige genoue und eindeutige Klörung der Rechtsloge hötte er den
Versteigerungserlös nicht ouf dos Sequestrotionsonderkonto ein-
zohlen, sondern dos Geld zurückholten oder notfolls beim Amtsgericht
hinterlegen müssen. Unier irgendwelchem Zeitdruck stond er nichf
denn der Beklogte ols Sequester hotte bis dohin keinen Anspruch ouf
den Versteigerungserlös erhoben. Auch enthielt der Sequestrotions-
beschlu0 kein Gebotdes Gerichts on die Klögerin, denVersieigerungs-
erlös on den Sequester ouszuzohlen. Noch ollem trifft die Klögerin ein
erheblich überwiegendes Mitverschulden on dem Schoden.

Unter Abwögung der ongeführten Mituerursochungs- und Mitver-
schuldensonteile erscheint es dem Senot ols ongemessen, doß der
Beklogte der Klögerin gem. $254 Abs. I BGB 250/oihresSchoden zu
ersetzen hot.

c) Dogegen konn dem Beklogten nicht desholb eine schuldhofte pflicht-

verletzung gem. $ 82 Ko ongelostetwerden, weil er dqs Geld nicht vor
Konkurseröffnung on die Klögerin zurückgezohlt hot. Auch wenn mon
zugunsten der Klögerin dovon ousgeht, doß der Beklogte die Zoh-
lungseingönge doroufhin zu überprüfen hotte, ob sie dem Gemein-
schuldner zustonden, so konn dem Beklogten doch den Umstönden
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noch insoweit keine PflichVerletzung ongelostetwerden. Auch wenn die

Klö g eri n d ie U be rweis u n g sofo rt n o c h de m Te I efo n g es p rö ch an 27. 9.19 BB

vorgenommen hot,so hotder Beklogtevon dem Geldeingong dochwohr-

scheinlich frühestens zweiToge noch diesem Dotum erfohren. Obendrein

fielen der l. und 2.l0.l9BB ouf ein Wochenende. Vor der Konkurseröffnung

om 3.10.1988 verblieb dem Beklogten demgemö0 nur eine öußerst kurze

Zeit f Ü r ei ne u berprÜf u n g. Trotzdem Ü berwies er n och 85.000,- DM o n den

Zeugen R. Zumolvon dem zurückbeholtenen Betrog ein Teil dem Gemein-

schuldnerouch zustond, noch dem Klögervortrog gut14.000,- DM, konnte

eine genouere Prüfung in der Kürze der Zeit nichtverlongtwerden. Schließ-

lich mußten ouch etwoige Forderungen des Gemeinschuldners gegen

den Zeugen R. noch in Betrocht gezogen werden. Do es in erster Linie

Aufgobe des Beldogten ols Sequester wor, die Mosse zusommenzuholten,

konn ihm nichtols fflichVerletzung ongelostetwerden, doß erzunöchst nur

den Teil des Geldes, der ous seiner Sicht dem Zeugen R. zweifelsfrei

zuston4 on diesen ouszohhe, und den restlichen Betrog bis zu einer ob-

schließenden genoueren Prüfung der in Betrocht kommenden AnsprÜche

und Gegenforderungen ouf dem Sequestrotionskonto beließ.

Es sind ouch keineAnholtspunkte dofürvorhonden, doß der Beklogte den

Restbetrog in Höhe der Klogeforderung in Kenntnis des Umstondes, doß

dieser in voller Höhe dem Zeugen R. zustond, nur einbeholten hot, um

gestützt ouf diese Summe die Eröffnung des Konkursverfohrens zu betrei-

ben. Der Antrog ouf Eröffnung des Konkurses wor schon vorher gestellt

worden.

2. ln dem finonzgerichtlichen Verfohren hotte die E. H. GmbH & Co. KG

beontrogt, einen Teilbetrog der Rückloge noch g 6 b ESIG in Höhe von

294.372DM und - im Rohmen einer Bilonzönderung - einen weiteren

Teilbetrog von31.577,03 DM erst zum 30.9.1980 oufzulösen und hilfs-

weise d e n Antro g g estel lt, d en Betro g vo n 294.372DM f u r d o s J ohr 1979

von den Anschoffungs- und Herstellungskosten des Fohrregols und der

Uberlodebrücken obzuziehen. Sömtliche Antröge hot dos Finonz-

gericht K. mit Recht obgewiesen.

ol Die Abweisung der Houptontröge hot dos Finonzgericht domit

begründet, doß die begehrte Fortführung der RÜckloge bis zum

Ablouf des vierten Wirtschoftsiohres noch ihrer Bildung gemöß $ 6 b

Abs. 3 Sotz 5 ESIG nicht zulössig gewesen sei, weil die Moglichkeit

einer von dieser Vorschrift begünstigten Ven,,rendung der strittigen

Teilbetröge nicht mehr bestonden hobe. Diese BegrÜndung erweist

sich ols zutreffend.

Noch $ 6 b Abs. 3 Sotz 5 ESIG in der bis zum 31.12.1989 geltenden

Fossung ist eine Rückloge, die om Ende des zweiten ouf ihre Bildung

folgenden Wirtschoftsiohres noch vorhonden ist, zu diesem Zeit-

punkt gewinnerhöhend oulzulösen, soweit nicht ein Abzug von den

Herstellungskosten von Geböuden oderSchiffen in Betrocht kommt,

mit deren Herstellung vor diesem Zeitpunkt begonnen worden ist.

Aus dem Wortlout sowie ous dem Sinn und Zweck dieserVorschrift

folgt, doß eine Forrführung der Rückloge Über dos zweite Wirt-
schoftsiohr noch ihrer Bildung hinous nur insoweitzulössig ist, ols die

obiektive MOglichkeit einer von der Vorschrift begünstigten Verwen-

dun g besteht ( Hel lwig DSIR 1968, 3 63, 364 ; Bordewin in Ho rtmo n n/
BOttcher/Nissen/Bordewin, ESIG, EL l0B, Juni l9B? $ 6 b Rdn. 1391.

Dorous ergibt sich zum einen, doß eine FortfÜhrung der RÜckloge

donn unzulössig ist, wenn bis zum Ablouf des zweiten Wirtschofts-

iohres noch ihrer Bildung noch nicht mit der Herstellung eines

Geböudes oder Schiffes begonnen wurde. Dorous folgt ferner, do0
ouch donn, wenn rechtzeitig mit der Herstellung eines Geböudes

oderschiffes begonnen wurde, die Rr;ckloge nichtohneweiteres in

vollem Umfong, sondern stets nur in Höhe der voroussichtlichen

Herstellungskosten fortgefUh* werden dorf (Littmonn, Dos Einkom-

mensteuerrecht,13. Aufl., $6b Rdn.80, Bl; PoÜs, Finonz-Rundschou

1984, 249, 251; o.M. Herrmo n n/Heuer/Ro upoch, ESIG u nd KSIG,

$6b Rdn.253; Hortmonn/Böttcher/Gross, ESIG, EL25, Juni 1968,

$ 6 b Anm. 7; e1.,D81967,2008;o. M. mit einer Einschrönkung f Ür den

Fo ll eines erheblichen Mißverhö ltnisses von Herstel lu ngskosten u nd

Rückloge Hellwig ooo s.336f.; Meincke in Littmonn/BitzlMeincke,

Steuerberoterhoftung
- Ehegotteno rbeitsverhöltnis

- Belehrungspflichten
(OLG Homm Urt.v. 2. 5.1990 - 25 U 151/891

Leitsötze (d. Verf.l'

I . Der Steuerberoter hotwegen der strengen Anforderungen der Finonz-

verwoltung on die steuerrechtliche Anerkennung von Fomilienvertrö-

gen, den Mondonten sorgföltig zu beroten.

2. Der Hinweis, den Lohn ouf ein Privotkonto zv zohlen, ist nicht ous-

reichend. Es konn nicht ousgeschlossen werden, doß beide Ehegotten

mituerf ügun gsberechtigt sind.
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B.4.lg19,dem Tog des Eingongs der Klogeschrift beim Londgericht,
wor doher ouch der sekundöre Schodenersotzonspruch des
Klögers veriöhrt.

cl Eine Pflicht des Beklogten zum Hinweis ouf die Sekundörhoftung und
deren Veriöhrung bestqnd nicht (vgl. für die Sekundörhoftung der
Rechtsonwölre BGH Gl32/85: BGHZ 94,380,391; für die der
Steuerberoter Gröfe in Grofe/Lenzen/Ro iner; Steuerberoterhoftung,
2. Aull.l9BB, Rd n. 932lt, so doß ein weiterer Scho denersotzo nspruch
des Klögers nichi in Betrqcht kommt.

dl ln besonders gelogerten Ausnohmeföllen konn ollerdings die Ver-

iöhrung der Regreflhoffung ouch noch Ablouf der Veriöhrung des
Sekundöronspruchs nicht zu berücksichtigen sein, wenn es dem
Verpflichteten gemöß g2/;2BG}verwehrt ist, sich ouf sie zu berufen
(G I I 9/85 : BGHZ? , 380, 39,l f .r BG H U rt.v. 26. 2.198 5 -V lZR144 /83,
Gl l9l85: WM 1985, 1038, l04l). Ein solcher Foll liegt hier iedoch
nicht vor. Der Umstond, doß der Beklogte bis in dos Johr lgBZ im
Auftrog des Klögers die finonzgerichtliche Uberprüfung der
gewinnerhöhenden Auflösung der Rückloge betrieben hot, recht-
fertigtesfürsich ollein nicht, ihm die Berufung ouf den EintrittderVer-

[öhrung zu verwehren.

Dieser Umstond konn es ouch nicht rechtfertigen, in entsprechender
Anwendung des $639 Abs. 2 BGB von einer Hemmung der Ver-

iöhrung bis zum Abschluß des finonzgerichtlichen Verfohrens ouszu-
gehen. Der Fehler des Beklogien bestond dorin, dem Klöger in einer
bestimmten Siiuotion den domols erforderlichen steuerlichen Rot
nicht erteilt zu hoben. Eine Beseitigung dieses Fehlers wor spöier
nicht möglich; in dem finonzgerichtlichen Verfohren ging es dorum,
einen Stondpunkt durchzusetzen, der, wenn er berechtigt gewesen
wö re, entweder d ie Berotu n gstötig keit des Beklo gten o ls von Anfo n g
on nicht fehlerhoft erscheinen lossen oder zumindest die negotiven
Folgen der Folschberotung obwenden konnte.

ll. l. Dos Berufungsgericht hot, von seinem Stondpunkt ous folgerichtig,
offen gelossen, ob o uch d ie sch u ld hofte Versö u m u n g der fi no nzgericht-
lichen Revisionsfrist für den Steuerschoden des Klögers ursöchlich
wor. Auf diese Froge kommt es nunmehr on, weil der Schodenersotz-
onspruch des Klögers wegen der Ver[öhrung nichi mehr ouf steuer-
liche Fehlberotung gesiütztwerden konn und weildem Beklogten die
Fristuersöumung erst im Johre l9BZ und domit in unveriöh rlerZeit unter-
loufen ist. Sie ist zu verneinen; die vom Beklogten verspötet eingelegte
Revision hotte in der Soche keine Aussicht ouf Erfolg.

,Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung des Beklogten ist nicht begründet. Mit Recht hot
dos Londgerichi den Beklogten verurteilt, dem Klöger den Schoden zu

ersetzen, der diesem dodurch entstonden ist, doß der on den im Befrieb
des Klögers beschöftigten Ehegotten gezohlte Lohn bei der Betriebs-

prüfung fur die Johre l9B2 und l9B3 nicht ols Betriebsousgobe onerkonnf
sondern ols Gewinneninohme gewertet worden ist. Für den dem Klöger
hierous erwochsenen Schoden ist der Beklogte ols Steuerberoter veront-

wortlich, weil er die dem Klöger gegenüber obliegenden Pflichten verletzt
hot.

Der Klöger wor seit 1975 der umfossend beouftrogte sieuerliche Beroter
des Klögers. Zu seinen Pflichten gehörte es ouch, den Klöger so zu beroten,
doß der on die im Betrieb des Klögers töiige Ehefrou gezohlte Lohn ols
Betriebsousgobe steuerlich onerkonnt wurde. Der on die Ehefrou des
Klögers ob l.l.l9B2 für deren vollschichtige Tötigkeit gezohlte Lohn wurde
bei der Betriebsprüfung im Johre l9B5 nicht ols Betriebsousgobe oner-
konnt, weil der Lohn ouf ein privotes Konto überwiesen worden wor, über
dos ieder der beiden Ehegotten ollein verfügen konnte. ln dieser Form

gezohlter Lohn wird noch stöndiger Rechtsprechung der Finonzgerichte
(vsl. BFH v.27.11.1989 GRS l/88 in BSIBI lll99q ß0-166 m.w. N.l nicht ols
Betriebso usgo be des Arbeitgebereheg otten o nerko n nt.

Unsireitig ist der Beklogte Ende l98l vom Klöger oder dessen Ehefrou

dorüber unterrichtetworden, do0 die Ehefrou des Klögers im klögerischen
Beirieb olsVollzeiikroftdie onfollenden Büroorbeiten erledigen sollte. Er ist

ouch noch den zu beochtenden steuerrechtlichen Voroussetzungen
gefrogt worden. Die bei dieser Berotung nötigen Hinweise hot der
Beklogte nicht vollstöndig gegeben. Er hot zwor dorouf hingewirkt, do0
ein ouf den 28.l2.lg9ldotierterschriftlicherArbeitsvertrog obgeschlossen
worden ist, und hot noch seiner Erklörung in der mündlichen Verhondlung
vordem Senotouch die Ehefrou des Klögers dorouf hingewiesen, doß der
Lohn ouf ihr Privotkonto überwiesen werden müsse; dieser Hinweis reichte

ober nicht ous. Angesichts der strengen Anforderungen, die Finonzömter

und finonzgerichtliche Rechtsprechung on die steuerrechtliche Aner-
kennung von Arbeitsverhöhnissen unter Ehegotten stellen, bedurFte es

seitens des Beklogten besonders sorgföltiger Berotung des Klögers.

Dieser Pf I icht hotte der Beklo gte n icht do m it gen ügt, dofl er der Ehefro u des
Klögers erklört hotfg es genügg wenn der Lohn ouf ihr Privotkonto über-

wiesen werde. Dieser Hinweis hotte für den Klöger oder dessen Ehefrou

nicht die Bedeutung, do0 die Uberweisung nichi, wie geschehen, ouf ein

gemeinsomes privotes Konto der Ehegotten erfolgen durFte. Die steuerli-
che Schödlichkeit einer derortigen Verfohrensweise isi dem Loien nicht
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ohne weiteres einsichtig und wie derVorlogebeschlu0 vom 22.3.,l988 des

B. Senots des BFH (BStBl ll l9BB, BB0) zeigt, ouch im Steuerrecht nicht

unumstritlen.

Gerode ober desholb mochte die in der finonzgerichtlichen Recht-

sprechung vertretene Auffossung, doß eine steuerliche Anerkennung des

Ehegottenorbeitsverhöltnisses nicht möglich ist, wenn dos Arbeitsentgelt
quf ein Konto überwiesen wird, überdos iederderbeiden Ehegotten ollein

verfügungsberechtigt ist (vgl. BFH vom 22.3.1972 in BFHE 105,3511, den

besonderen Hinweis erforderlich, doß es sich nicht um ein Privotkonto

hondeln dürfe, über dos, wie hier; ouch der Klöger ollein mituerfügungs-

berechtigt wor. Eine in diese Richtung zielende Belehrung hoi der
Beklogie,wie er in der mündlichen Verhondlung eingeröumt hot, oberous-
drucklich nicht e*eilt. Die unterlossene Belehrung hot ouch dozu gefuh4
doß die Lohnzohlungen on die Ehefrou bei der Betriebsprüfung nicht

ols Betriebsousgoben onerkonnt, sondern ols gewerbesteuerpflichtige

Gewinnentnohmen bewertei worden sind. Die erhöhte Gewerbesteuer
lürlg?und 1983, die beiAnerkennung desArbeitslohnes der Ehefrou ols

Beiriebsousgobe vermieden worden wöre, hot dos Londgerichi somit zu

Recht dem Klöger ols ihm vom Beklogien zu zohlenden Schodenersotz
zuerkonnt, wie ouch die Feststellung ousgesprochen, dofl der Beklogte

ouch zum Ersotz des weiteren künftigen Schodens verpflichtet ist, der ous

der unvollstöndigen Berotung dem Klöger erwochsen ist.

Aus den Gründen:

Die Revision fuhrt zur Aufhebung des ongefochienen Urteils und zur

Wiederherstellung der klogeobweisenden Entscheidung des Lond-

gerichts. Der Klöger konn von dem Beklogten weder wegen fehlerhofter

steuerlicher Berotung noch wegen der Versöumung der finonzgericht-

I ichen Revisio nsf rist Sch odenersotz verlo n g en.

l. Einem Schodenersotzonspruch des Klögers wegen fehlerhofter steuer-

licher Berotung steht die vom Beklogten geltend gemochte Einrede

der Veriö h ru n g entgegen.

l. Dos Berufungsgericht hot zur Froge der Veriöhrung ousgefuh$ es

könne dohinstehen, ob die dreiiöhrigeVeriöhrungsfristdes $ 68 StBerG

versirichen sei; der Beklogte könne sich ouf die Einrede derVeriöhrung

iedenfolls nicht berufen, weil er es versöumt hobe, den Klöger ouf

etwoige Regreßonsprüche und insbesondere ouf die dofur geltende

Veriö h ru n gsf rist h i nzuweisen.

2. Diese Ausf ü h ru n g en h o lten der revisionsrechtl ichen Prüf u n g n icht sto nd.

o) Dos Berufungsgericht isi ollerdings zu Recht dovon ousgegongen,

doß der Beklogte Anloß hottg den Klöger ouf etwoige Regre0-

onsprüche sowie die dofür geltende Veriöhrungsfrisi hinzuweisen,

und doß er sich durch die Unterlossung dieses Hinweises erneut

schodenersotzpflichtig gemocht hot (vgl. BGH Gl B/82:BGHZ 83,

17, 22 l+. : Zl? 19 82,451 m. An m. G röfe; BG H G I 1986, 27 : BGHZ 96,

290,298: EW|R $68 StBerG l/86,297 lGröfe]). Dodurch enisiond

ein sekundörer Schodenersotzonspruch des Klögers gegen den

Beklogten, der - solonge er seinerseits nichtveriöhrtwor - den Be-

klogien hinderte, sich ouf die Veriöhrung des primören Schoden-

ersotzonspruchs zu berufen.

b) Dos Berufungsgericht hot [edoch übersehen, doß ouch der sekun-

döre Schodenersolzqnspruch bereits veriöhrt ist.

Dieser Anspruch entstond im Augenblick der Veriöhrung des pri-

mören Schodenersotzonspruchs (vgl. für den Sekundöronspruch

gegen Rechrso nwö lre BGH Gl 32/BS : BGNZ 94, 380, 3901 und

unterlog seinerseits der Veriöhrungsfrist des $68 StBerG. Er wor
doher sechs Johre noch dem Beginn der Veriöhrung des primören

Schodenersotzonspruchs veriöhrt. Dessen Veriöhrung begonn mit

der Schlußbesprechung über dos Ergebnis der sieuerlichen Be-

triebsprüfung. Diese SchluDbesprechung hot, wos in der Revisions-

instonz nicht mehr streitig wor, om 7.1.1982 siottgefunden. Am

Hoftung des Steuerberolers
- Auskunftsvertrog

- Do rstel I u ng der Geschöftsentwicklu ng
(OLG Homm Urr.v.26.4.1989 -25 U 10/86)

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Wird der Steuerberoter einer Gesellschoft, die Kopitol broucht, onge-
wiesen, einem evtl. KopitolgeberAuskunft über die wirtschoftliche Loge

der Firmo zu erfeilen, so wird hierdurch ein Auskunftsvertrog zugunsten

eines Dritten geschlossen. Dieser konn bei Verletzung der Auskunfts-

pf I ichten Scho denersotzo nsprüche geltend mo chen.

2. Fehltdie BilonzdesVoriohres, muD deutlich gemochtwerden, doß über
den Verschuldensstond und die Ertrogssituotion keine genouen

Angoben gemocht werden können.
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Abstimmung mit dem Beklogten zum 31.12.1976 eine ous einem Grund-
stücksverkouf im Herbst 1976 stommende Rückloge noch S6b ESIG in
Höhe von1.375.234 DM gebildet. lm Novemb erl97B begonn die Gesell-
schoft mit dem Bou eines Hochregollogers, dos im August 1979 bezogen
wurde. Sie wondte für die Logerholle 622.964,97 DM, für die fohrbore
Regolonloge 283.240 DM und für zwei volloutomotische Uberlode-
brücken ll.l32 DM ouf. ln der Bilonz der Gesellschoft zum 31.l2.lg79 ver-
rechnete der Klöger im Einvernehmen mit dem Beklogten die Gesomt-
koste n vo n 917.336,97 DM m it d e r n och verb I ie ben e n Rü ckl o g e v on g4\.9l4
DM.

Ende l9B0 wurde dos Unternehmen veröußert. ln dem Ubertrogungs-
vertrog wurde vereinbort, doß bis zum 30.9.1980 ongefollene Steuern zu
Losten des Veröußerers und donoch onfollende Steuern zu Losten des
Erwerbers gehen sollten.

Bei einer Betriebsprüfung in den Johren 1981/9A weigerte sich dos
Finonzomt, die Verrechnung der Kosten der Regolonloge und der Uber.
lodebrücken mit der Rückloge noch $6b ESIG onzuerkennen und lösie
den Restbetrog der Rückloge von294.372 DM fur dos Johr l9Z9 gewinn-
erhöhend ouf. Dos Finonzgericht K. wies die Kloge der E. H. GmbH & Co.
KG gegen die entsprechend neu vorgenommene Gewinnfeststellung des
Finonzomts ob und ließ wegen grundsötzlicher Bedeutung der Recht
soche die Revision zu. Die vom Beklogten eingelegte Revision wurde vom
Bundesfino nzhof wegen Verspötung ols unzulössig verworfen.

Der Klöger mocht den Beklogten für die steuerlichen Nochteile veront-
wortlich, die ihm durch die Auflosung des Restbetrogs der Rückloge ent-
stonden sind. Er vertritt die Ansicht, der Beklogte hobe den Schoden
sowohl du rch feh lerhofte steuerliche Berotun g im Zuso m men ho ng mit der
Vewendung der Rückloge noch $6b ESIG ols ouch durch die Versöu-
m u ng der Revisionsfrist verursocht.

Der Beklogte ist dem Schodenersotzonspruch des Klögers entgegen-
getreten und hot unter onderem die Einrede derVeriöhrung erhoben.

Der Klöger hot mit der om B.4.l9BB eingereichten Kloge beontrogt, den
Beklogten zur Zohlung von 198.420 DM nebst Zinsen zu verurteilen. Dos
Londgericht hotdie Kloge obgewiesen. Dogegen hotder Klöger Beruf ung
eingelegt mit dem Antrog, den Beklogtenzvr Zohlung von 92.988 DM zu
verurteilen. Dos Berufungsgericht hot die Kloge für dem Grunde noch
gerechtfertigt erklört und den Rechtsstreit wegen der Höhe on dos Lond-
gericht zurückverwiesen. Mit der Revision ersirebt der Beklogte die
Wiederherstellung des londgerichtlichen Urteils.

Aus den Gründen:

Die Berufung des Beklogten ist zulössig; sie ist ober nicht begründet.

Der Beklogte hoftet dem Klöger ouf Ersotz des schodens, der diesem
durch die Beteiligung mit 100.000,- DM on der Firmo R. und Verlust dieser
Einloge entstonden ist, weil er pflichtwidrig und schuldhoft dem Klöger
unvollstöndig und fehlerhoft eine Auskunft über die wirtschoftliche Situo-
tion der Firmo R., deren Steuerberoter er wo1 erteilt hot.

lnsoweit hotten die Gesellschofter der Firmo R. den Beklogien, ihren Steuer-
beroter, beouftrogt, einem Dritten, nömlich dem Klöger, Auskunft über die
wirtschoftliche Loge der Firmo R. zu erteilen, wie oufgrund der Beweis-
oufnohme zurUberzeugung des Senots feststeht. Die Zeugen M. und Sch.,
Gesellschofter der R., hoben dozu übereinstimmend ousgesogt, doß sie
mit dem Beklogten besprochen hötten, dofl der Klöger vor der Entschei-
dung übereine finonzielle Beteiligung on der Firmo Auskünfte hoben wolle
und doß er, der Beklogte, diese Auskünfte erteilen solle. Dorin liegt ein
Vertrog zwischen der R. bzw. ihren Gesellschoftern mit dem Beklogten ols
ihren Steuerberoter zugunsien des Klögers, eines Dritten, mit dem lnholt,
Auskunft über die wirtschoftliche Loge der Firmo zu erteilen, und zwor
dohin, doß der Klögerentscheiden konnte,wie riskonteine Beteiligung mit
100.000,- DM on der Firmo R. wor. Denn für den Beklogten ols steuer-
beroter wor oufgrund der Anweisung der Gesellschofter M. und sch.
ersichtlich, doß es den Beteiligten einmol-ouf seiten der Firmo R. - um eine
Kopitolonloge ging, doß ondererseits der Beklogte vor seiner Kopitol-
ein brin g u n g ü ber d ie wirtschoftl iche Situotion der Firmo inform iert werden
wollte. Es ist noch der Rechtsprechung des BundesgerichtshofsIBGNZT4,
103,106r BGH in WM 85,3Bl) onerkonnt, doß schon donn ein stillschwei-
gend obgeschlossener Auskunfts- und Berotungsvertrog in Betrocht
kommt, wenn Auskünfte erteilt werden, die für den Empfönger erkennbor
von erheblicher Bedeutung sind und die dieser zur Grundloge wesent-
licher Entschlüsse oder Mo0nohmen mochen will. Erst rechtgiltdos,wenn
der Steuerberoter einer Gesellschoft, die Kopitol broucht, von dieser bzw.
ihren Gesellschoftern ongewiesen wird, einem bestimmten Dritten, hier
dem Klöger, ols einem möglichen Kopitolgeber Auskunft über die wirt-
schoftliche Loge der Firmo zu erteilen. Donn liegt ein ousdrücklich
geschlossener Vertrog zugunsten eines Dritten vor, ous dem dieser bei
Verletzung der Auskunftspflichten Rechte herleiten konn.

Ein solcher vertrog verpflichtet den Auskunftgebel die Auskunft nqch
bestem Wissen richtig und vollstöndig zu erteilen und weder durch positi-
ves Verfölschen noch durch Weglossen ein fqlsches Bild dorzustelten
(oLG Köln in DSTR B? 222 m.w.N.). Hier bedeutete dos konkrer, dem
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Klöger die Froge zu beontworten, wie riskont eine Beteiligung mit

IOO.OOO,- DM on der Firmo wor und ihm die Tolsochen mitzuteilen, die es

dem Klögerermöglichten, Risiko und Trogweite seiner Entscheidung selbst

qusreichend beurteilen zu können.

Diese Auskunftspflicht hot der Beklogte verletzt.

Denn oufgrund der Beweisoufnohme isterwiesen, doß der Beklogte ledig-

lich erklort hot, dofl es mit der Firmo oufwörts gehe, ober Bormittel fehlten,

um die loufenden Verbindlichkeiten zohlen zu können (so Aussogen M.l,

und do0 keine großen Gewinne zu erworten seien. Diese Auskunft wor

zwor nicht folsch, ober unvollstöndig. Zwor logen leichte Umsotzsteige-

rungen vor, die den Hinweis ouf die ,Aufwortstendenz" möglicherweise

rechtfertigen. Es log ober schon im Moil9B4, dem Zeiipunkt der Beteili-

gungsobsicht des Klögers, obiektiv der Toibestond der Uberschuldung

der Firmo vor, wie der Sochverstöndige Dr. B. eingehend ousgefÜhrt hot.

Dem Beklogten wor ous den von ihm vorgenommenen Buchungen - so

die Aussoge des Zeugen M. - bekonnt, doß z. B. 36.000,- DM Mieten ob-

geflossen und Rechnungen im Gesomtwert von iedenfolls 46.000,- DM

schon ongefollen woren.Allein dorous hötte er; ouch wenn die Bilonzl9B3

zu diesem Zeitpunkt noch nicht oufgestellt wor, sondern erst im Oktober

1984, den Schluß einer Uberschuldung ziehen und den Beklogten hierouf

hinweisen müssen,weilihm -so die gloubhoftenAussogen desZeugen M.

- bekonntwor, doß es dem Klöger um die Abschötzung des Risikos einer

Beteiligung ging. lhm wor, so die weitere Aussoge des Zeugen M., ouch

bekonnt, doß der Klöger noch die Bücher einsehen wollte. Bei dieser Soch-

loge - erhebliche Abflüsse von iedenfolls 36.000,- DM und 46.000,- DM,

wos ihm durch die Buchungen bekonniwor und die fehlende Bilonzl9B3,

die die Verlusie ouswies - hötte der Beklogte zumindest dqrouf hinweisen

müssen, doß er zum domqligen Verschuldensstond der Firmo keine

genquen Angoben mochen könne, weil er die Bilonz noch nicht oufgestellt

und desholb keinen genouen Uberblickhobe. Donn hötte der Klögerselbst

entscheiden können, ob er dennoch dos Risiko eingehen oder dieVorloge

der Bilonz obworten wollte. So oberwurde er durch die ollgemein gehol-

tenen Erklörungen über die Aufwortstendenz und den nurvorÜbergehen-

den Ko pito I bedo rf oh ne wo rnen den Zusotz i n der Zu ku nftserwo rtu n g, sei n

Geld sicher o n legen zu kön nen, verstö rkt. Auch o uf d ie Verso g u n g weiterer

Kreditmiitel beieiner Höhe des bereits in Anspruch genommenen Kredits

von 400.000,- DM ist der Klö g er iedenfo I ls n icht h i n reich end h i n gewiesen

worden. Der Zeuge M. hot dies bei seiner erstinstonzlichen Vernehmung

zunöchst bestritten. Wenn er ouch donn eingeröumt hot, doß er nicht

ousschließen könne, doD der Beklogte gesogi hobe, die Firmo bekomme

von der Bonk keinen Kredit mehr, so fehlt doch ieder weitere Hinweis

des Beklogten $ 254 BGB entgegensteht (s. oben unter I dl. Noch einer in

der Literotu r vertretenen Mei n u n g stro h lt dos m itwi rkende Versch u lden des

Glöubigers ouch ouf die konkurrierenden AnsprÜche des Dritten wegen

unerloubter Hondlung ous; denn insoweii sei die deliktische on die

vertrogsrechtliche Hoftung onzupossen (Soergel,ll. Aufl., rnr.25 i. Anh. z.

S 328 BGB; Polondt, 49. Aufl.,Anm. 3 o zu $ 328 BGB).

Hoftung des Steuerberolers
- Veriö h rung des Schodenersotzonspruches

- Sekundörer Schodenersotzo nspruch
(BGH Urt.v. 25.9.1990 - Xl ZR 126/89l

Leitsötze:

L Der sogenonnte ,,sekundöre" Schodenersotzonspruch gegen einen

Steuerberoter entsteht mit der Vollendung der Veriöhrung des Primör-

onspruchs; in diesem Zeitpunkt beginnt die Veriöhrung des Sekundör-

onspruchs (im Anschluß on BGHZ 94,380,391: Gl32/851.

2. EinAnspruch wegen U nierbleibens eines H i nweises o uf den Seku nd ö r-

onspruch und dessen Veriöhrung besteht nicht (im Anschluß on BGHZ

94,380,39]: Gl32/851.

Leitsotz (d.Verf.l,

Die Du rchf ü h ru ng des Rechtsm ittelverfo h rens f Ü h rt n icht zu r H em m u n g der

Veriöhrung des Schodenersotzonspruchs wegen eines fehlerhoften

steuerlichen Rotes entsprechend $639 Abs. 2 BGB. Der Berotungsfehler

konn im FG-Prozeß nicht beseitigtwerden.

Totbestond:

Der Klö ger n i m mt den beklo gten Steuerberoter o uf Schodenersotzweg en

fehlerhofter steuerlicher Berotung und wegen Versöumung der Revisions-

frist in einem finonzgerichtlichen Verfohren in Anspruch. Dem liegt folgen-

der Sochverholt zugrunde'

Der Beklogte beriet den Klöger und seine Fomilie sowie die E. H. GmbH &

Co. KG, on der der Klöger moßgeblich beteiligtwor, in steuerlichen Ange-

legenheiten. ln der Gesellschoft hotte der Klöger ols GeschöftsfÜhrer in
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kein Auskunftsvertrog zustonde (BGH in NJW 1973,321,Seite 323). Auf
einen solchen hot sich ouch der Klöger mit Recht nicht berufen.

3. Auch in $ 826 BGB findei der geltend gemochte Schodenersotz-
onspruch keine Stütze.

ol Wie bereifs im Teilurteilvom 6.5.1988 ousgeführtworden ist, hot der
Klöger keinerlei Totsochen vorgetrogen, doD der Beklogte etwo
gemeinsome Soche gemocht hotte noch bestehen insofern irgend-
welche Anholtspunkte. In der Rechtsprechung ist zwor onerkonnt,
dqß ouch leichtfertiges und gewissenloses Hondeln einen Sitten-
verstoß dorstellen konn (BGH Urt.v.17.9.]985 in WM 1985,]53], Seite
1532l,doch höngtdie Beontwortung der Frogg ob der Beklogte bei
der Erstell ung der Jo h reso bschlüsse einschließlich der beigef ügten
Vermerke leichtfertig gehondelt und einen Dritten vorsötzlich ge-
schodigt hoi, weiter dovon ob, ob und in welchen Punkten sie
oblektiv fo lsch gewesen si nd ( BG H U n.v. 26.11. 1986 in Gl 1987, 27 :
EWIR g 826 BGB 2/87,591[Gröfe]: NJW l9BZ 17581. Hierzu ist unter
l. bl bereits dorgelegi worden, doß ihr lnholt bei einem obiektiven
und gewissenhofien Betrochter keinen Zweifel dorüber oufkommen
I o sse n ko n n te, d o{J d e r Ve rfo sse r se I bst ei n e Prüf u n g d er Vo rröte n ic ht
vorgenommen hotte. Selbst wenn der Beklogte sich bei der Erstel-
Iung derAbschlüsse vorgestellt hoben sollte, sie könnten bei Kredit-
verhondlungen mii einem Geldgeber verwendet werden, so konn
ihm dieses im Hinblick ouf dieArt und Weise dervon ihm gewöhlten
Formulierung doch nichi zum Nochteil gereichen; denn ihm konn
nichi vorgeworfen werden, die ihm ols Steuerberoier obliegende
Sorgfoltspflicht in besonders schwerem Moße verletzt und dos in
seinen Berufsstond gesetzte Vertrouen durch ein leichtfertiges und
gewissenloses Hondeln enttöuscht zu hoben (vgl. Gröfe/Suhr, Die
Hoftung des Steuerberoters, l9ZB, Seiie 601, zumol er noch der
seinerzeit geltenden Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
dovon ousgehen konnte, do0 er es vertrogs- und hoftungsrechtlich
nur mit seinem Auftroggeber zu tun hotte (vgl. Hopt in NJW lgBZ
1745t.

b) lm übrigen gilt ouch für den Anspruch ous S 826 BGB, doß eine
Kousolitöt der vom Beklogten bei der Erstellung der Bilonzen ent-
folteten Tötigkeit für den bei der Bonk eingetretenen Schoden nicht
dorgeton ist (s. oben unter l. cl.

cl Bei dieser Sochloge bedorf es keines Eingehens mehr dorouf, ob in
gleicher Weise wie beim vertroglichen Anspruch einer Hoftung

ouf die bereits bestehende Krediioufnqhme von 400.000,- DM, die dem
Beklogten bekonnt sein müßte. Der Beklogte hot ouch nicht dorouf hinge-
wiesen, doß nurdurch einen Kopitolzuflußvon 200.000,- DM eine sonie-
rung der Firmo möglich sei, wovon er selbst, wie er mehrfoch ousgefüh*
hot, seinerzeit ousging. Auch dorouf hate er den Klöger hinweisen müs-
sen, doß noch seinerAnsicht ein weitererAnleger ebenfolls 100.000,- DM
investieren müsse. Aber ouch dos hot er nicht geton. Er hotvielmehr durch
seine ollgemeinen Erklörungen ohne Hinweis ouf ihm bekonnte Geschöfts-
vorfölle, die die Ertrogsloge der Firmo minderten und ohne dorouf hinzu-
weisen, doß er die Geschöftszqhlen 1983 überhoupt noch nicht geprüft
hobe, den Eindruck einer sicheren Beteiligung erwech und domit seine sich
ous dem Auskunftsverfrog zugunsten des Klögers ergebende Verpflich-
tung, diesem olle Totsochen mitzuteilen, die für eine Abwögung des Risikos
einer Beteiligung von 100.000,- DM erforderlich wqren, schuldhoft ver-
letzt.

DosVerschulden ergibtsich bereits ous derTctsochg doß er ihm bekonnte
Umstönde verschwiegen hot, obwohl er sowohl eine vollstöndigere Aus-
kunft hötte erteilen ols ouch dorouf hinweisen können, doß fur ihn die
Beurteilung im domoligen Zeitpunkt nicht möglich wor.

Aufgrund der Beweisoufnohme steht zur Ubezeugung des Senots ouch
fest, doß die Gespröche mit dem Beklogten vor der endgültigen Beteili-
gung des Klögers on der Firmo R. geführtworden sind. Der Klöger hotsich
on der Firmo R. erst noch Erholt der ihm erteilten Auskünfte beteiligt. Dos
hoben nicht nur die Zeugen erklörg dos entspricht ouch der Lebens-
erfohrung.

Der Schoden des Klögers liegt in dem Verlust seiner Beteiligung und den
dofür oufgewondten Kopitolbeschoffungskosten und Zinsen, wie sie ous
der Bescheinigung der Spor- und Dorlehenskosse vom 30. g.lg8s hervor-
geht.

Ein Mitverschulden des Klögers liegt nichivor.
Ein Mituerschulden könnte nur dorin gesehen werden, doß der Klöger es
unterlossen hot, sowohl selbst ols ouch durch den Zeugen M. nöhere
Einzelheiten zu erfrogen.

Dorin liegi ober kein zu berücksichtigendes Mitverschulden im Sinne des
g 254 BGB. Denn es wor Soche des Beklogten ols in Anspruch genomme-
nen Fochmonnes, die Auskunft ouch ohne detoillierte Frogestellung voll-
stöndig und noch bestem Wissen richtig zu erteilen und weder durch
positives Verfö lschen noch d u rch Weg lossen ei n fo lsches Bild do rzustel len.
Bei einer solchen Soch loge kommt ein Mituerschulden grundsötzlich nicht
in Betrocht.
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Hoftung des Steuerberqlers
- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter

- Auftrog zur Ersiellung des Johresobschlusses

- Bilo nlö lschungen des Auftroggebers

- Mitverschulden des Kreditgebers
(O LG H o m bu rg Sch I uß u rLv. 28. 6.1990 - 8 U 171 /841
(vgl. Teilurt.v. O.-S.tpeA - Gl 1988, 206:ZlP 1988,155: EWiR $625 BGB 9/88,1073 (Gröfe)

obschlüsse gestüizt hoben - so bei dem Anfon91982 bewilligten

Kredit ouf die zeitlich löngst überholte und dqmit wirtschoftlich nicht

mehr oussogekröftige Bilonz per 31.12.1980 -,1öge hierin eine so

grobe Fohrlössigkeit, doß demgegenüber dos - etwo doch ols

pflichwidrig onzusehende - Verholten des Beklogten nicht ins

Gewicht follen würde (9254 Abs. I BGB).

d) Schlie{)lich wird eine Hoftung des Beklogten im Hinblick ouf die

Hondlungsweise durch $ 254 BGB ousgeschlossen. Die insoweit im

Teilurieil des Senots ongeführten Gründe gelten ouch hinsichtlich

des Schodenersoizonspruches der Bonk; denn noch ollgemeiner

Auffossung konn dem Schodenersotzonspruch des Dritten, der in
den Schutz eines Vertroges einbezogen ist, entgegengeholten

werden, doß bei der Entstehung des Schodens ein Verschulden des

Vertrogsportners mitgewirkt hoi. Wie bei iedem Vertrog zugunsten

eines Dritten leitet ouch hierder geschÜtzte Dritte seine Rechte gegen

den Schödiger nur ous den Vertrogsbeziehungen der unmittelboren

Vertrogsportner he6 und doher konn ihm - ouch unter Berücksichti-

gung des Rechtsgedonkens des $ 334 BGB,wonoch Einwendungen

ous dem Vertrog dem Versprechenden ouch gegenüber dem Dritten

zustehen - kein Mehr on Rechten erwochsen qls dem unmittelboren

Vertrogsportner des Schödigers (BGH in stRspr, vgl. BGHZ 33,2A7,

Seite 250; NJW 1965,1757, Seite lZ59; NJW 1975,867, Seiie 869;

Stoudinger,l2. Aufl, Rnr. Bl in Vorbem. v. $ 328 BGB; Soergel,ll. Aufl.,

Rnr. 23 i Anh. z. 9328 BGB; MuKo,2. Au{i|., Rnr. 29 zu $ 328 BGB;

Polondt, 49. Aull.,Anm. 3 o zu $ 328 BGB).

2. DieVerletzung eines Auskunftsvertroges durch den Beklogten kommt

gleichfolls nicht in Betrocht.Weder hoben er und die Bonk ousdrücklich

einen derortigen Verirog geschlossen, noch ist zwischen ihnen ein

solcher durch schlüssiges Hondeln zustonde gekommen. Vorous-

setzung hierfür wöre eine unmittelbore FÜhlungnohme gewesen
(BGH in NJW 1973,321, Seite 323), doch hoi es on einer solchen

unstreiiig gefehlt. Der Umstond, doß er die vom Beklogten erstellten -
eine Auskunft über den wirtschoftlichen Wert der Dr. KG dorstellenden

- Johresobschlüsse on die Bonk weiiergereicht hot, begründet keine

vertroglichen Beziehungen zwischen ihr und dem Beklogten. Selbst

donn, wenn der Steuerberoter weiß, doß die von ihm ongefertigten

Bilonzen, z. B. mit Rücksicht ouf $ lB KWG, einer Bonk vorgelegt und zur

Grundloge wesentlicher Kreditentschlüsse gemocht werden sollen,

kommt noch der Rechisprechung des Bundesgerichtshofs mongels

unmittelborer Berührungspunkte zwischen Sieuerberoter und Bonk

Leitsötze (d.Verf.),

I . Testoie u n d Vermerke u nter Jo h reso bsch I üssen ho ben d ie Aufgo be, den

Vero ntwortu n gsbereich des Steuerberoters deutlich zu mochen.

2. Wird der Kreditouf derGrundloge einer überholien Bilonz- Kreditl9B2,

Bilonz lgBO - erteilt, liegi dorin ein grob fdhrlössiges Verschulden der

Bonk.

3. Der geschützte Dritte konn nicht mehr Rechte gegen den Steuerberoter

ho ben, o ls dessen u n m ittel bo rer Vertro gspo rtner.

4, Einsiil lschweig ender Ausku nftsvertro g setzi voro us, doß zwischen dem

Steuerberoier u nd dem Kred itgeber ei ne u ri m ittel bo re,,FÜ h I u n g no h m e"

stottgefunden hot.

Zum Sqchverholt:

Die vom Steuerberoter g efertigten Jo h reso bsch I üsse enth ielten fol g en den

Vermerk,

,,Dieser Johresobschluß wurde von mir oufgrund der Buch-

führung der Gesellschoft, der mii zur Verfügung gestellten

Unterlogen und erteilten Auskünfte unter Beochtung der

gesetzlichen und gesellschoftsrechtlichen Bestimmungen er-

stellt. Die Buchführung und die einzelnen Wertonsötze hobe

ich pflichtgemöß geprüft mii der Einschrönkung, doß sich

die Prüfung des umfongreichen Worenbestondes ouf Stich-

proben beschrönkte. Einzelheiten ergeben sich ous den Bilonz-

erlöuterungen'.'
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cl Lößt sich sonoch bereiis ein pflichiwidriges Verholten des Beklogten

n ichifeststel len, feh lt es do rü ber h i no us o n einer sch I üssigen Do rleg u n g,

doß die von ihm ersiellten Abschlüsse fur die Kreditgewöhrung der

Bonk kousolworen. Der Klöger hot nicht plousibel dorzutun vermocht,

doßfurden Zeitpunkt HerbstlgB0 oufgrund der Bilonz p er31.12.19791ür

die Bonk Veronlossung bestonden hoben könntg selbst eine Über-

prüfung durch einen von ihr beouftrogten Wirtschoftsprüfer oder
Steuerberotervornehmen zu lossen; denn gerode zu diesem Zeitpunkt,

no chdem d ie Bo n k den Absch I u0 per 31. 12.1979 imH erbsi l9BO erh o lten

hotte, verringerten sich ihre Forderungen gegen die Dr. KG ouf

725.686,79 DM. Aufgrund welcher Unterlogen sie in der Folgezeii

ihren Kredit stork erhöhte, isi nicht ersichtlich.

Für die Kreditbewilligung im Johre 1982 gilt folgendes' Noch der

Dorstellung des Klögers bewilligte die Bonk ouf einen Anfong l9B2

gestellten Antrog die Erhohung der Kreditlinie von2ouf 4 Mio.,wobei
für ihre Entscheidung ,,dos ous der Bilonz per 31.12.1980 ersichtliche

Worenloger in Höhe von 11,5 Mio. DM ursöchlich" gewesen sein soll.

lm Zusommenhong mit dieser Kreditoufstockung hobe der Zeuge R.

,,vriederholt mit dem Beklogten telefoniert und ergönzende Frogen zur

Bilo nz per 31. 12. l9B0 u nd derwi rtschoftl ichen Entwickl u n g der Gemein-

schuldnerinnen Dr: KG und im Johre lg8l - die Bilonz log bei diesen

Gespröchen noch nicht vor - gestellt. Der Beklogte hot diese Frogen

bereitwillig beontworletl' Diese Behouptung hot er dohin ergönzt,,,Bei

der Krediterhöhung Anfong l9B2 sind von der Bonk selbsverstöndlich

oktuelle Zohlen verlongt und ihr von dem Zeugen T ouch genonnt

worden. Dobei ging mon iedoch von den Doten und Angoben der
letzten vorliegenden Bilonz ous. Beweis' 1. Zeugnis des Herrn T,

2.Zevgnis des Herrn R., b. b:'

Der Klöger loßt bei seiner Betrochtungsweise unberücksichtigt, doß

dem ousgewiesenen Bestond von Vorröten von llj Mio. DM kurz-

fristige Verbindlichkeiten in Höhe von l3,l Mio. DM gegenüberstonden.

Mithin ist nicht ersichtlich, inwieweit der Worenbestond eine hinlöng-

liche Sicherheit für zu gewöhrende Kredite hötte bilden können.

U berd ies enth ö lt der Vortro g des Klö gers d iesbezüg I ich weder Zo h len-

noch Dotenmoteriol, und es fehlt ouch on ieglichen Angoben dorüber,

unterwelchen Umsiönden die erwöhnten -vom Beklogten in der münd-

lichen Verhondlung vom 23.5.1990 noch einmol ousdrücklich bestritte-

nen - Gespröche stottgefunden hoben sollen, so doD fur die Durch-

führung einer Beweisoufnohme bereits mongels hinreichender Sub-

stontiierung kein Roum wöre. Sollte sich die Bonk indes bei ihrer

Kreditgewöhrung totsöchlich ouf die vom Beklogten erstellten Johres-

ln den Erlöuterungen der Bilonz hieD es ieweils'

,,Dem Gesomtwert der Vonöie liegt die sehr umfongreiche

lnventur der Gesellschoft ouf den 3l' Dezember... zugrunde,

on der ich bezüglich der festgestellten Mengen nicht mitge-

wirki hobe. Der Worenbestond enthölt

o) verzollte Woren und unverzollte Woren (Rohwore)

bl obfüllfertige Wore
cl bereiis obgefüllte Wore (Fertigwore)

d ) sonstige Wo ren bestö nde

el Verpockungsmoteriolien und Etiketten
(Glöser, Eimer, Deckel und Kortonogenl und

fl Hilfs- und Betriebsstoffe verschiedenster Art.

ln Anbetrocht derVielzohl der Einzelwerte konnie die Bewer-

tung der Woren und Hilfs- und Beiriebsstoffe nur in einzelnen

Stich proben geprüft werdenl'

Die Bonk des Mondonten mocht SchodenersotzonsprÜche wegen der

o n g eblich d u rch u n richiige Testote bewi rkten Kredito ufstocku n g geltend.

Aus den Gründen:

t......
ll. Der gegen den Beklogten ous obgetretenem Recht erhobene Scho-

denersotzonspruch isi weder ous einer Verletzung des den Schutz-

bereich der Bonk berührendenVertrogeszwischen der Dr: KG und dem

Beklogten herzuleiten (1.), noch lö0t er sich domit begrÜnden, doß der

Beklogte eiwo einen mii der Bonk geschlossenen Auskunftsverirog ver-

lelzl l2.l oder ihr in einer gegen die guten Sitten versioßenden Weise

vorsötzlich Schoden zugefügt hot (3.1.

1. Vertrogliche Ansprüche oufgrund des zwischen der Dr. KG und dem

Beklogten bestehenden Steuerberotervertroges hot die Bonk nicht.

o) Die Froge,ob und inwieweitein Dritterin den Schutzbereich eines mit

einem Steuerberoter obgeschlossenen, quf Erstellung eines Johres-

obschlusses gerichteten Vertroges einzubeziehen ist, hot der Bun-

desgerichtshof nicht stets in gleicher Weise beontwortet. ln einer

Reihe von Entscheidungen (BGHZ 5], 9.l, Seite 96; BGNZ 56,269,

SeiI e 273 ; BGAZ 66, 51, Seite 52; i n NJW ]920, 3 B, Seite 40; NJW l9Z,
l93l) hot er dorouf obgestellt, ob Wohl und Wehe des Dritten dem

Vertrogsportner des Schutzpflichtigen onvertrout woren, in seinem

Urt. v. 26.11.1986 (in Gl 1987,27: NJW 1987,17581donn ober zum
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Ausdruck gebrocht, domit hobe er lediglich die Froge entscheiden
wol len, u nter welch en Voro ussetzu n g en o I lei n o ufg ru n d der oblektiven
I nteressen lo ge d ie sti I lschweig en de Verein bo ru n g ei ner Sch utzpf I icht
für Dritte onzunehmen sei, und ousgeführt, den Vertrogsportnern sei
unbenommen, eine Schutzpflicht ouch zugunsten solcher Personen zu
begründen, die nicht ihrer Fürsorge onvertrout seien. lnwieweit ein
solcher rechtsgeschoftlicher Wille vorhonden sei, hobe der Totrichter
noch ollgemeinen Auslegungsregeln zu ermitteln. ln seinem Urt. v.

18.2.1987 (Gl l9BB, 761 hot er sodonn ousgeführt, der steuerberoter
nehme keine neutrole Stellung zwischen seinem Auftroggeber und
dessen Glöubigern ein, sondern stehe ouf der seite seines Auftrog-
gebers und hobe oufgrund des mit diesem geschlossenen Vertroges
dessen lnteressen im Rohmen des gesetzlich Zulössigen wohzu-
nehmen. lhn ollgemein (ouch) den gegenlöufigen lnteressen der
Glöubiger seines Auffroggebers zu verpflichten, liege nicht in dessen
sinn. Andererseiis hot der Bundesgerichtshof in iüngster Zeit (Urt.v.

lB.i0.l9BB in Gl 1989, 95: NJW-RR l9B? 696) unrer Hinweis ouf ver-
schiedene frühere Urteile die Auffossung vertreten, eine Einbeziehung
in den Schutzbereich des mit einem Steuerberoter obgeschlossenen
Veriro ges kön ne n icht desho I b vernei nt werden, wei I d ie lnteressen des
Kreditgebers und die des Kreditnehmers hinsichtlich der zutreffenden
Dorlegung der Kreditwürdigkeitdes letzteren gegenlöufig seien, und in
diesem Zusommenhong dorouf hingewiesen, doß Personen, die über
eine besondere, vom Stoot onerkonnte Sochkunde verfügten (wie z. B.

Steuerberoier), in die Loge kommen könnten, bei der Begutochtung
Sorgfo ltspf I ichten gegen ü ber meh reren Person en m it u ntersch ied I icher
lnteressenrichtung beochten zu müssen.

Dieser Umstond spreche nicht gegen die Einbeziehung des Dritfen in
den schutzbereich des vertroges. Mithin lögen Anholtspunkte dofur
vor, doß der Kreditgeber in den Schutzbereich des mit dem steuer-
beroter obgeschlossenen Vertroges hobe einbezogen werden sollen.
Entsprechendes gilt ouch für den vorliegenden Foll. Demzufolge geht
ouch der Senot mii der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs dovon ous, doß die Bonk in den schutzbereich des zwischen der
Dr. KG und dem Beklogten geschlossenen vertroges föllt. Dorous

[edoch ist im Ergebnis für den Klöger nichts Gewichtiges herzuleiten.

b) Wie im Teilurteil vom 6.5.1988 (Gl l9BB, 2061, ouf welches insoweit
verwiesen wird, im einzelnen ousgeführtworden ist,lößtsich ein ob[ek-
tiver Pflichtenverstoß des Beklogten bei der Zusommenstellung des
Zohlenwerks in den Johresobschlüssen nicht fesistellen. Der Senät hot
seinerzeit offengelossen, welche Bedeutung den vermerken, die der

Beklogte den von ihm geferfigten Abschlüssen beigefügt hot, in Verbin-
dung mit den Bilonzerlöuterungen und schriftlichen Berichten beizu-
messen sei. Bezüglich der Firmo Dr. KG, um deren Abschlüsse es nunmehr
ollein geht, sind die gegen ihre Richtigkeit erhobenen Einwönde unbe-
gründet.

Noch dem ihm erteilten Auftrog wor der Beklogte nichtverpflichtet, bezüg-
lich des Worenlogers Stichproben durchzuführen. Soweit der Klöger

iedoch meint, der Beklogte hobe durch seine Vermerke unter den
Abschlüssen der Wohrheit zuwider zum Ausdruck gebrocht, die Woren-
vorröte der Dr. KG zumindest stichprobenweise geprüft zu hoben, isi ihm

nicht zu folgen, wobei die Froge, ob ouf diese Vermerke der vom Klöger
verwendete Ausdruck Tesiotzutrifft, offenbleiben konn. lm Hinblick quf die
Bedeutung, welche die unter eine Bilonz gesetzte Versicherung eines
Steuerberqters hot, pflegen die beteiligten Wirtschoftskreise genou ouf
deren Wortloutzu ochten; denn derortige Erklörungen hoben den Zweclg
dem ,Auftrqggeber sowie dem Dritten den lnholt, den Umfong und dos
Ergebnis der Prüfung durch den Steuerberoter oufzuzeigen. Nur soweit
dieser noch Wortlout und Sinn seiner Erklörung die Verontwortung fur die
Richtigkeit der testierten Aufstellung übernimmt, reicht seine Hoftung
(BGH Urt.v.lB.l0.l9BB in Gl l9B? 95: NJW-RR l9!9,696,Seite697l.Mithin
dorf der Holbsotz ,,doß sich die Prüfung des umfongreichen Woren-
bestondes ouf Stichproben beschrönkte" nicht isolieri betrochtet werden;
denn für ieden, der sich mit den Abschlüssen eingehend befoßtg wor
klor ersichtlich, doß sich die Prüfung des Beklogten ollein ouf die Wert-
onsötze bezog. Einmol istin den Bilonzerlöuterungen ousdrücklich gesogt,

,,dem Gesomtwert der Vorröte liegt die sehr umfongreiche lnveniur der
Gesellschoft ouf den 31. Dezember... zugrunde, on der ich bezüglich der
festgestellten Mengen nichi miigewirkt hobe. .'! Zum onderen und vor
ollem heißt es in den Bilonzerlöuierungen der Johre 1979 und 1980,,in
An betro cht der Vielzo h I der Ei nzelwerte kon nte d ie Bewertung der Wo ren

und Hilfs- und Betriebsstoffe nur in einzelnen Stichproben geprüftwerden'i
Eines Eingehens ouf denJohresobschlußl98l bedorf es nicht, do ererstom
25.8.1982 erstellt wurde und sich somit ouf die Anfong l9B2 erfolgte
Krediterhohung nicht mehr ouswirken konnte.

Bei der Art der hier gewöhlten Formulierung konnte und durfte desholb
kein verontwortungsbewu0ter Leser der Johresobschlüsse dovon ous-
gehen, der Beklogte hobe den Worenbestond selbst geprüft. Es kommt
hinzv, doß lediglich von Stichproben - überdies ouch nur bezüglich der
Bewertung - die Rede ist, die ollein niemols die Grundloge f ür eine Kredit-
gewöhrung hötten bilden dürfen, zeigen doch die von der Bonk selbsivor-
genommenen Stichproben, do0 sie nicht geeignet woren, vorhondene
Feh I bestönde o ufzudecken.
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Ausdruck gebrocht, domit hobe er lediglich die Froge entscheiden
wol len, u nter welch en Voro ussetzu n g en o I lei n o ufg ru n d der oblektiven
I nteressen lo ge d ie sti I lschweig en de Verein bo ru n g ei ner Sch utzpf I icht
für Dritte onzunehmen sei, und ousgeführt, den Vertrogsportnern sei
unbenommen, eine Schutzpflicht ouch zugunsten solcher Personen zu
begründen, die nicht ihrer Fürsorge onvertrout seien. lnwieweit ein
solcher rechtsgeschoftlicher Wille vorhonden sei, hobe der Totrichter
noch ollgemeinen Auslegungsregeln zu ermitteln. ln seinem Urt. v.

18.2.1987 (Gl l9BB, 761 hot er sodonn ousgeführt, der steuerberoter
nehme keine neutrole Stellung zwischen seinem Auftroggeber und
dessen Glöubigern ein, sondern stehe ouf der seite seines Auftrog-
gebers und hobe oufgrund des mit diesem geschlossenen Vertroges
dessen lnteressen im Rohmen des gesetzlich Zulössigen wohzu-
nehmen. lhn ollgemein (ouch) den gegenlöufigen lnteressen der
Glöubiger seines Auffroggebers zu verpflichten, liege nicht in dessen
sinn. Andererseiis hot der Bundesgerichtshof in iüngster Zeit (Urt.v.

lB.i0.l9BB in Gl 1989, 95: NJW-RR l9B? 696) unrer Hinweis ouf ver-
schiedene frühere Urteile die Auffossung vertreten, eine Einbeziehung
in den Schutzbereich des mit einem Steuerberoter obgeschlossenen
Veriro ges kön ne n icht desho I b vernei nt werden, wei I d ie lnteressen des
Kreditgebers und die des Kreditnehmers hinsichtlich der zutreffenden
Dorlegung der Kreditwürdigkeitdes letzteren gegenlöufig seien, und in
diesem Zusommenhong dorouf hingewiesen, doß Personen, die über
eine besondere, vom Stoot onerkonnte Sochkunde verfügten (wie z. B.

Steuerberoier), in die Loge kommen könnten, bei der Begutochtung
Sorgfo ltspf I ichten gegen ü ber meh reren Person en m it u ntersch ied I icher
lnteressenrichtung beochten zu müssen.

Dieser Umstond spreche nicht gegen die Einbeziehung des Dritfen in
den schutzbereich des vertroges. Mithin lögen Anholtspunkte dofur
vor, doß der Kreditgeber in den Schutzbereich des mit dem steuer-
beroter obgeschlossenen Vertroges hobe einbezogen werden sollen.
Entsprechendes gilt ouch für den vorliegenden Foll. Demzufolge geht
ouch der Senot mii der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs dovon ous, doß die Bonk in den schutzbereich des zwischen der
Dr. KG und dem Beklogten geschlossenen vertroges föllt. Dorous

[edoch ist im Ergebnis für den Klöger nichts Gewichtiges herzuleiten.

b) Wie im Teilurteil vom 6.5.1988 (Gl l9BB, 2061, ouf welches insoweit
verwiesen wird, im einzelnen ousgeführtworden ist,lößtsich ein ob[ek-
tiver Pflichtenverstoß des Beklogten bei der Zusommenstellung des
Zohlenwerks in den Johresobschlüssen nicht fesistellen. Der Senät hot
seinerzeit offengelossen, welche Bedeutung den vermerken, die der

Beklogte den von ihm geferfigten Abschlüssen beigefügt hot, in Verbin-
dung mit den Bilonzerlöuterungen und schriftlichen Berichten beizu-
messen sei. Bezüglich der Firmo Dr. KG, um deren Abschlüsse es nunmehr
ollein geht, sind die gegen ihre Richtigkeit erhobenen Einwönde unbe-
gründet.

Noch dem ihm erteilten Auftrog wor der Beklogte nichtverpflichtet, bezüg-
lich des Worenlogers Stichproben durchzuführen. Soweit der Klöger

iedoch meint, der Beklogte hobe durch seine Vermerke unter den
Abschlüssen der Wohrheit zuwider zum Ausdruck gebrocht, die Woren-
vorröte der Dr. KG zumindest stichprobenweise geprüft zu hoben, isi ihm

nicht zu folgen, wobei die Froge, ob ouf diese Vermerke der vom Klöger
verwendete Ausdruck Tesiotzutrifft, offenbleiben konn. lm Hinblick quf die
Bedeutung, welche die unter eine Bilonz gesetzte Versicherung eines
Steuerberqters hot, pflegen die beteiligten Wirtschoftskreise genou ouf
deren Wortloutzu ochten; denn derortige Erklörungen hoben den Zweclg
dem ,Auftrqggeber sowie dem Dritten den lnholt, den Umfong und dos
Ergebnis der Prüfung durch den Steuerberoter oufzuzeigen. Nur soweit
dieser noch Wortlout und Sinn seiner Erklörung die Verontwortung fur die
Richtigkeit der testierten Aufstellung übernimmt, reicht seine Hoftung
(BGH Urt.v.lB.l0.l9BB in Gl l9B? 95: NJW-RR l9!9,696,Seite697l.Mithin
dorf der Holbsotz ,,doß sich die Prüfung des umfongreichen Woren-
bestondes ouf Stichproben beschrönkte" nicht isolieri betrochtet werden;
denn für ieden, der sich mit den Abschlüssen eingehend befoßtg wor
klor ersichtlich, doß sich die Prüfung des Beklogten ollein ouf die Wert-
onsötze bezog. Einmol istin den Bilonzerlöuterungen ousdrücklich gesogt,

,,dem Gesomtwert der Vorröte liegt die sehr umfongreiche lnveniur der
Gesellschoft ouf den 31. Dezember... zugrunde, on der ich bezüglich der
festgestellten Mengen nichi miigewirkt hobe. .'! Zum onderen und vor
ollem heißt es in den Bilonzerlöuierungen der Johre 1979 und 1980,,in
An betro cht der Vielzo h I der Ei nzelwerte kon nte d ie Bewertung der Wo ren

und Hilfs- und Betriebsstoffe nur in einzelnen Stichproben geprüftwerden'i
Eines Eingehens ouf denJohresobschlußl98l bedorf es nicht, do ererstom
25.8.1982 erstellt wurde und sich somit ouf die Anfong l9B2 erfolgte
Krediterhohung nicht mehr ouswirken konnte.

Bei der Art der hier gewöhlten Formulierung konnte und durfte desholb
kein verontwortungsbewu0ter Leser der Johresobschlüsse dovon ous-
gehen, der Beklogte hobe den Worenbestond selbst geprüft. Es kommt
hinzv, doß lediglich von Stichproben - überdies ouch nur bezüglich der
Bewertung - die Rede ist, die ollein niemols die Grundloge f ür eine Kredit-
gewöhrung hötten bilden dürfen, zeigen doch die von der Bonk selbsivor-
genommenen Stichproben, do0 sie nicht geeignet woren, vorhondene
Feh I bestönde o ufzudecken.
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cl Lößt sich sonoch bereiis ein pflichiwidriges Verholten des Beklogten

n ichifeststel len, feh lt es do rü ber h i no us o n einer sch I üssigen Do rleg u n g,

doß die von ihm ersiellten Abschlüsse fur die Kreditgewöhrung der

Bonk kousolworen. Der Klöger hot nicht plousibel dorzutun vermocht,

doßfurden Zeitpunkt HerbstlgB0 oufgrund der Bilonz p er31.12.19791ür

die Bonk Veronlossung bestonden hoben könntg selbst eine Über-

prüfung durch einen von ihr beouftrogten Wirtschoftsprüfer oder
Steuerberotervornehmen zu lossen; denn gerode zu diesem Zeitpunkt,

no chdem d ie Bo n k den Absch I u0 per 31. 12.1979 imH erbsi l9BO erh o lten

hotte, verringerten sich ihre Forderungen gegen die Dr. KG ouf

725.686,79 DM. Aufgrund welcher Unterlogen sie in der Folgezeii

ihren Kredit stork erhöhte, isi nicht ersichtlich.

Für die Kreditbewilligung im Johre 1982 gilt folgendes' Noch der

Dorstellung des Klögers bewilligte die Bonk ouf einen Anfong l9B2

gestellten Antrog die Erhohung der Kreditlinie von2ouf 4 Mio.,wobei
für ihre Entscheidung ,,dos ous der Bilonz per 31.12.1980 ersichtliche

Worenloger in Höhe von 11,5 Mio. DM ursöchlich" gewesen sein soll.

lm Zusommenhong mit dieser Kreditoufstockung hobe der Zeuge R.

,,vriederholt mit dem Beklogten telefoniert und ergönzende Frogen zur

Bilo nz per 31. 12. l9B0 u nd derwi rtschoftl ichen Entwickl u n g der Gemein-

schuldnerinnen Dr: KG und im Johre lg8l - die Bilonz log bei diesen

Gespröchen noch nicht vor - gestellt. Der Beklogte hot diese Frogen

bereitwillig beontworletl' Diese Behouptung hot er dohin ergönzt,,,Bei

der Krediterhöhung Anfong l9B2 sind von der Bonk selbsverstöndlich

oktuelle Zohlen verlongt und ihr von dem Zeugen T ouch genonnt

worden. Dobei ging mon iedoch von den Doten und Angoben der
letzten vorliegenden Bilonz ous. Beweis' 1. Zeugnis des Herrn T,

2.Zevgnis des Herrn R., b. b:'

Der Klöger loßt bei seiner Betrochtungsweise unberücksichtigt, doß

dem ousgewiesenen Bestond von Vorröten von llj Mio. DM kurz-

fristige Verbindlichkeiten in Höhe von l3,l Mio. DM gegenüberstonden.

Mithin ist nicht ersichtlich, inwieweit der Worenbestond eine hinlöng-

liche Sicherheit für zu gewöhrende Kredite hötte bilden können.

U berd ies enth ö lt der Vortro g des Klö gers d iesbezüg I ich weder Zo h len-

noch Dotenmoteriol, und es fehlt ouch on ieglichen Angoben dorüber,

unterwelchen Umsiönden die erwöhnten -vom Beklogten in der münd-

lichen Verhondlung vom 23.5.1990 noch einmol ousdrücklich bestritte-

nen - Gespröche stottgefunden hoben sollen, so doD fur die Durch-

führung einer Beweisoufnohme bereits mongels hinreichender Sub-

stontiierung kein Roum wöre. Sollte sich die Bonk indes bei ihrer

Kreditgewöhrung totsöchlich ouf die vom Beklogten erstellten Johres-

ln den Erlöuterungen der Bilonz hieD es ieweils'

,,Dem Gesomtwert der Vonöie liegt die sehr umfongreiche

lnventur der Gesellschoft ouf den 3l' Dezember... zugrunde,

on der ich bezüglich der festgestellten Mengen nicht mitge-

wirki hobe. Der Worenbestond enthölt

o) verzollte Woren und unverzollte Woren (Rohwore)

bl obfüllfertige Wore
cl bereiis obgefüllte Wore (Fertigwore)

d ) sonstige Wo ren bestö nde

el Verpockungsmoteriolien und Etiketten
(Glöser, Eimer, Deckel und Kortonogenl und

fl Hilfs- und Betriebsstoffe verschiedenster Art.

ln Anbetrocht derVielzohl der Einzelwerte konnie die Bewer-

tung der Woren und Hilfs- und Beiriebsstoffe nur in einzelnen

Stich proben geprüft werdenl'

Die Bonk des Mondonten mocht SchodenersotzonsprÜche wegen der

o n g eblich d u rch u n richiige Testote bewi rkten Kredito ufstocku n g geltend.

Aus den Gründen:

t......
ll. Der gegen den Beklogten ous obgetretenem Recht erhobene Scho-

denersotzonspruch isi weder ous einer Verletzung des den Schutz-

bereich der Bonk berührendenVertrogeszwischen der Dr: KG und dem

Beklogten herzuleiten (1.), noch lö0t er sich domit begrÜnden, doß der

Beklogte eiwo einen mii der Bonk geschlossenen Auskunftsverirog ver-

lelzl l2.l oder ihr in einer gegen die guten Sitten versioßenden Weise

vorsötzlich Schoden zugefügt hot (3.1.

1. Vertrogliche Ansprüche oufgrund des zwischen der Dr. KG und dem

Beklogten bestehenden Steuerberotervertroges hot die Bonk nicht.

o) Die Froge,ob und inwieweitein Dritterin den Schutzbereich eines mit

einem Steuerberoter obgeschlossenen, quf Erstellung eines Johres-

obschlusses gerichteten Vertroges einzubeziehen ist, hot der Bun-

desgerichtshof nicht stets in gleicher Weise beontwortet. ln einer

Reihe von Entscheidungen (BGHZ 5], 9.l, Seite 96; BGNZ 56,269,

SeiI e 273 ; BGAZ 66, 51, Seite 52; i n NJW ]920, 3 B, Seite 40; NJW l9Z,
l93l) hot er dorouf obgestellt, ob Wohl und Wehe des Dritten dem

Vertrogsportner des Schutzpflichtigen onvertrout woren, in seinem

Urt. v. 26.11.1986 (in Gl 1987,27: NJW 1987,17581donn ober zum
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Hoftung des Steuerberqlers
- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter

- Auftrog zur Ersiellung des Johresobschlusses

- Bilo nlö lschungen des Auftroggebers

- Mitverschulden des Kreditgebers
(O LG H o m bu rg Sch I uß u rLv. 28. 6.1990 - 8 U 171 /841
(vgl. Teilurt.v. O.-S.tpeA - Gl 1988, 206:ZlP 1988,155: EWiR $625 BGB 9/88,1073 (Gröfe)

obschlüsse gestüizt hoben - so bei dem Anfon91982 bewilligten

Kredit ouf die zeitlich löngst überholte und dqmit wirtschoftlich nicht

mehr oussogekröftige Bilonz per 31.12.1980 -,1öge hierin eine so

grobe Fohrlössigkeit, doß demgegenüber dos - etwo doch ols

pflichwidrig onzusehende - Verholten des Beklogten nicht ins

Gewicht follen würde (9254 Abs. I BGB).

d) Schlie{)lich wird eine Hoftung des Beklogten im Hinblick ouf die

Hondlungsweise durch $ 254 BGB ousgeschlossen. Die insoweit im

Teilurieil des Senots ongeführten Gründe gelten ouch hinsichtlich

des Schodenersoizonspruches der Bonk; denn noch ollgemeiner

Auffossung konn dem Schodenersotzonspruch des Dritten, der in
den Schutz eines Vertroges einbezogen ist, entgegengeholten

werden, doß bei der Entstehung des Schodens ein Verschulden des

Vertrogsportners mitgewirkt hoi. Wie bei iedem Vertrog zugunsten

eines Dritten leitet ouch hierder geschÜtzte Dritte seine Rechte gegen

den Schödiger nur ous den Vertrogsbeziehungen der unmittelboren

Vertrogsportner he6 und doher konn ihm - ouch unter Berücksichti-

gung des Rechtsgedonkens des $ 334 BGB,wonoch Einwendungen

ous dem Vertrog dem Versprechenden ouch gegenüber dem Dritten

zustehen - kein Mehr on Rechten erwochsen qls dem unmittelboren

Vertrogsportner des Schödigers (BGH in stRspr, vgl. BGHZ 33,2A7,

Seite 250; NJW 1965,1757, Seite lZ59; NJW 1975,867, Seiie 869;

Stoudinger,l2. Aufl, Rnr. Bl in Vorbem. v. $ 328 BGB; Soergel,ll. Aufl.,

Rnr. 23 i Anh. z. 9328 BGB; MuKo,2. Au{i|., Rnr. 29 zu $ 328 BGB;

Polondt, 49. Aull.,Anm. 3 o zu $ 328 BGB).

2. DieVerletzung eines Auskunftsvertroges durch den Beklogten kommt

gleichfolls nicht in Betrocht.Weder hoben er und die Bonk ousdrücklich

einen derortigen Verirog geschlossen, noch ist zwischen ihnen ein

solcher durch schlüssiges Hondeln zustonde gekommen. Vorous-

setzung hierfür wöre eine unmittelbore FÜhlungnohme gewesen
(BGH in NJW 1973,321, Seite 323), doch hoi es on einer solchen

unstreiiig gefehlt. Der Umstond, doß er die vom Beklogten erstellten -
eine Auskunft über den wirtschoftlichen Wert der Dr. KG dorstellenden

- Johresobschlüsse on die Bonk weiiergereicht hot, begründet keine

vertroglichen Beziehungen zwischen ihr und dem Beklogten. Selbst

donn, wenn der Steuerberoter weiß, doß die von ihm ongefertigten

Bilonzen, z. B. mit Rücksicht ouf $ lB KWG, einer Bonk vorgelegt und zur

Grundloge wesentlicher Kreditentschlüsse gemocht werden sollen,

kommt noch der Rechisprechung des Bundesgerichtshofs mongels

unmittelborer Berührungspunkte zwischen Sieuerberoter und Bonk

Leitsötze (d.Verf.),

I . Testoie u n d Vermerke u nter Jo h reso bsch I üssen ho ben d ie Aufgo be, den

Vero ntwortu n gsbereich des Steuerberoters deutlich zu mochen.

2. Wird der Kreditouf derGrundloge einer überholien Bilonz- Kreditl9B2,

Bilonz lgBO - erteilt, liegi dorin ein grob fdhrlössiges Verschulden der

Bonk.

3. Der geschützte Dritte konn nicht mehr Rechte gegen den Steuerberoter

ho ben, o ls dessen u n m ittel bo rer Vertro gspo rtner.

4, Einsiil lschweig ender Ausku nftsvertro g setzi voro us, doß zwischen dem

Steuerberoier u nd dem Kred itgeber ei ne u ri m ittel bo re,,FÜ h I u n g no h m e"

stottgefunden hot.

Zum Sqchverholt:

Die vom Steuerberoter g efertigten Jo h reso bsch I üsse enth ielten fol g en den

Vermerk,

,,Dieser Johresobschluß wurde von mir oufgrund der Buch-

führung der Gesellschoft, der mii zur Verfügung gestellten

Unterlogen und erteilten Auskünfte unter Beochtung der

gesetzlichen und gesellschoftsrechtlichen Bestimmungen er-

stellt. Die Buchführung und die einzelnen Wertonsötze hobe

ich pflichtgemöß geprüft mii der Einschrönkung, doß sich

die Prüfung des umfongreichen Worenbestondes ouf Stich-

proben beschrönkte. Einzelheiten ergeben sich ous den Bilonz-

erlöuterungen'.'
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kein Auskunftsvertrog zustonde (BGH in NJW 1973,321,Seite 323). Auf
einen solchen hot sich ouch der Klöger mit Recht nicht berufen.

3. Auch in $ 826 BGB findei der geltend gemochte Schodenersotz-
onspruch keine Stütze.

ol Wie bereifs im Teilurteilvom 6.5.1988 ousgeführtworden ist, hot der
Klöger keinerlei Totsochen vorgetrogen, doD der Beklogte etwo
gemeinsome Soche gemocht hotte noch bestehen insofern irgend-
welche Anholtspunkte. In der Rechtsprechung ist zwor onerkonnt,
dqß ouch leichtfertiges und gewissenloses Hondeln einen Sitten-
verstoß dorstellen konn (BGH Urt.v.17.9.]985 in WM 1985,]53], Seite
1532l,doch höngtdie Beontwortung der Frogg ob der Beklogte bei
der Erstell ung der Jo h reso bschlüsse einschließlich der beigef ügten
Vermerke leichtfertig gehondelt und einen Dritten vorsötzlich ge-
schodigt hoi, weiter dovon ob, ob und in welchen Punkten sie
oblektiv fo lsch gewesen si nd ( BG H U n.v. 26.11. 1986 in Gl 1987, 27 :
EWIR g 826 BGB 2/87,591[Gröfe]: NJW l9BZ 17581. Hierzu ist unter
l. bl bereits dorgelegi worden, doß ihr lnholt bei einem obiektiven
und gewissenhofien Betrochter keinen Zweifel dorüber oufkommen
I o sse n ko n n te, d o{J d e r Ve rfo sse r se I bst ei n e Prüf u n g d er Vo rröte n ic ht
vorgenommen hotte. Selbst wenn der Beklogte sich bei der Erstel-
Iung derAbschlüsse vorgestellt hoben sollte, sie könnten bei Kredit-
verhondlungen mii einem Geldgeber verwendet werden, so konn
ihm dieses im Hinblick ouf dieArt und Weise dervon ihm gewöhlten
Formulierung doch nichi zum Nochteil gereichen; denn ihm konn
nichi vorgeworfen werden, die ihm ols Steuerberoier obliegende
Sorgfoltspflicht in besonders schwerem Moße verletzt und dos in
seinen Berufsstond gesetzte Vertrouen durch ein leichtfertiges und
gewissenloses Hondeln enttöuscht zu hoben (vgl. Gröfe/Suhr, Die
Hoftung des Steuerberoters, l9ZB, Seiie 601, zumol er noch der
seinerzeit geltenden Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
dovon ousgehen konnte, do0 er es vertrogs- und hoftungsrechtlich
nur mit seinem Auftroggeber zu tun hotte (vgl. Hopt in NJW lgBZ
1745t.

b) lm übrigen gilt ouch für den Anspruch ous S 826 BGB, doß eine
Kousolitöt der vom Beklogten bei der Erstellung der Bilonzen ent-
folteten Tötigkeit für den bei der Bonk eingetretenen Schoden nicht
dorgeton ist (s. oben unter l. cl.

cl Bei dieser Sochloge bedorf es keines Eingehens mehr dorouf, ob in
gleicher Weise wie beim vertroglichen Anspruch einer Hoftung

ouf die bereits bestehende Krediioufnqhme von 400.000,- DM, die dem
Beklogten bekonnt sein müßte. Der Beklogte hot ouch nicht dorouf hinge-
wiesen, doß nurdurch einen Kopitolzuflußvon 200.000,- DM eine sonie-
rung der Firmo möglich sei, wovon er selbst, wie er mehrfoch ousgefüh*
hot, seinerzeit ousging. Auch dorouf hate er den Klöger hinweisen müs-
sen, doß noch seinerAnsicht ein weitererAnleger ebenfolls 100.000,- DM
investieren müsse. Aber ouch dos hot er nicht geton. Er hotvielmehr durch
seine ollgemeinen Erklörungen ohne Hinweis ouf ihm bekonnte Geschöfts-
vorfölle, die die Ertrogsloge der Firmo minderten und ohne dorouf hinzu-
weisen, doß er die Geschöftszqhlen 1983 überhoupt noch nicht geprüft
hobe, den Eindruck einer sicheren Beteiligung erwech und domit seine sich
ous dem Auskunftsverfrog zugunsten des Klögers ergebende Verpflich-
tung, diesem olle Totsochen mitzuteilen, die für eine Abwögung des Risikos
einer Beteiligung von 100.000,- DM erforderlich wqren, schuldhoft ver-
letzt.

DosVerschulden ergibtsich bereits ous derTctsochg doß er ihm bekonnte
Umstönde verschwiegen hot, obwohl er sowohl eine vollstöndigere Aus-
kunft hötte erteilen ols ouch dorouf hinweisen können, doß fur ihn die
Beurteilung im domoligen Zeitpunkt nicht möglich wor.

Aufgrund der Beweisoufnohme steht zur Ubezeugung des Senots ouch
fest, doß die Gespröche mit dem Beklogten vor der endgültigen Beteili-
gung des Klögers on der Firmo R. geführtworden sind. Der Klöger hotsich
on der Firmo R. erst noch Erholt der ihm erteilten Auskünfte beteiligt. Dos
hoben nicht nur die Zeugen erklörg dos entspricht ouch der Lebens-
erfohrung.

Der Schoden des Klögers liegt in dem Verlust seiner Beteiligung und den
dofür oufgewondten Kopitolbeschoffungskosten und Zinsen, wie sie ous
der Bescheinigung der Spor- und Dorlehenskosse vom 30. g.lg8s hervor-
geht.

Ein Mitverschulden des Klögers liegt nichivor.
Ein Mituerschulden könnte nur dorin gesehen werden, doß der Klöger es
unterlossen hot, sowohl selbst ols ouch durch den Zeugen M. nöhere
Einzelheiten zu erfrogen.

Dorin liegi ober kein zu berücksichtigendes Mitverschulden im Sinne des
g 254 BGB. Denn es wor Soche des Beklogten ols in Anspruch genomme-
nen Fochmonnes, die Auskunft ouch ohne detoillierte Frogestellung voll-
stöndig und noch bestem Wissen richtig zu erteilen und weder durch
positives Verfö lschen noch d u rch Weg lossen ei n fo lsches Bild do rzustel len.
Bei einer solchen Soch loge kommt ein Mituerschulden grundsötzlich nicht
in Betrocht.
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Klöger die Froge zu beontworten, wie riskont eine Beteiligung mit

IOO.OOO,- DM on der Firmo wor und ihm die Tolsochen mitzuteilen, die es

dem Klögerermöglichten, Risiko und Trogweite seiner Entscheidung selbst

qusreichend beurteilen zu können.

Diese Auskunftspflicht hot der Beklogte verletzt.

Denn oufgrund der Beweisoufnohme isterwiesen, doß der Beklogte ledig-

lich erklort hot, dofl es mit der Firmo oufwörts gehe, ober Bormittel fehlten,

um die loufenden Verbindlichkeiten zohlen zu können (so Aussogen M.l,

und do0 keine großen Gewinne zu erworten seien. Diese Auskunft wor

zwor nicht folsch, ober unvollstöndig. Zwor logen leichte Umsotzsteige-

rungen vor, die den Hinweis ouf die ,Aufwortstendenz" möglicherweise

rechtfertigen. Es log ober schon im Moil9B4, dem Zeiipunkt der Beteili-

gungsobsicht des Klögers, obiektiv der Toibestond der Uberschuldung

der Firmo vor, wie der Sochverstöndige Dr. B. eingehend ousgefÜhrt hot.

Dem Beklogten wor ous den von ihm vorgenommenen Buchungen - so

die Aussoge des Zeugen M. - bekonnt, doß z. B. 36.000,- DM Mieten ob-

geflossen und Rechnungen im Gesomtwert von iedenfolls 46.000,- DM

schon ongefollen woren.Allein dorous hötte er; ouch wenn die Bilonzl9B3

zu diesem Zeitpunkt noch nicht oufgestellt wor, sondern erst im Oktober

1984, den Schluß einer Uberschuldung ziehen und den Beklogten hierouf

hinweisen müssen,weilihm -so die gloubhoftenAussogen desZeugen M.

- bekonntwor, doß es dem Klöger um die Abschötzung des Risikos einer

Beteiligung ging. lhm wor, so die weitere Aussoge des Zeugen M., ouch

bekonnt, doß der Klöger noch die Bücher einsehen wollte. Bei dieser Soch-

loge - erhebliche Abflüsse von iedenfolls 36.000,- DM und 46.000,- DM,

wos ihm durch die Buchungen bekonniwor und die fehlende Bilonzl9B3,

die die Verlusie ouswies - hötte der Beklogte zumindest dqrouf hinweisen

müssen, doß er zum domqligen Verschuldensstond der Firmo keine

genquen Angoben mochen könne, weil er die Bilonz noch nicht oufgestellt

und desholb keinen genouen Uberblickhobe. Donn hötte der Klögerselbst

entscheiden können, ob er dennoch dos Risiko eingehen oder dieVorloge

der Bilonz obworten wollte. So oberwurde er durch die ollgemein gehol-

tenen Erklörungen über die Aufwortstendenz und den nurvorÜbergehen-

den Ko pito I bedo rf oh ne wo rnen den Zusotz i n der Zu ku nftserwo rtu n g, sei n

Geld sicher o n legen zu kön nen, verstö rkt. Auch o uf d ie Verso g u n g weiterer

Kreditmiitel beieiner Höhe des bereits in Anspruch genommenen Kredits

von 400.000,- DM ist der Klö g er iedenfo I ls n icht h i n reich end h i n gewiesen

worden. Der Zeuge M. hot dies bei seiner erstinstonzlichen Vernehmung

zunöchst bestritten. Wenn er ouch donn eingeröumt hot, doß er nicht

ousschließen könne, doD der Beklogte gesogi hobe, die Firmo bekomme

von der Bonk keinen Kredit mehr, so fehlt doch ieder weitere Hinweis

des Beklogten $ 254 BGB entgegensteht (s. oben unter I dl. Noch einer in

der Literotu r vertretenen Mei n u n g stro h lt dos m itwi rkende Versch u lden des

Glöubigers ouch ouf die konkurrierenden AnsprÜche des Dritten wegen

unerloubter Hondlung ous; denn insoweii sei die deliktische on die

vertrogsrechtliche Hoftung onzupossen (Soergel,ll. Aufl., rnr.25 i. Anh. z.

S 328 BGB; Polondt, 49. Aufl.,Anm. 3 o zu $ 328 BGB).

Hoftung des Steuerberolers
- Veriö h rung des Schodenersotzonspruches

- Sekundörer Schodenersotzo nspruch
(BGH Urt.v. 25.9.1990 - Xl ZR 126/89l

Leitsötze:

L Der sogenonnte ,,sekundöre" Schodenersotzonspruch gegen einen

Steuerberoter entsteht mit der Vollendung der Veriöhrung des Primör-

onspruchs; in diesem Zeitpunkt beginnt die Veriöhrung des Sekundör-

onspruchs (im Anschluß on BGHZ 94,380,391: Gl32/851.

2. EinAnspruch wegen U nierbleibens eines H i nweises o uf den Seku nd ö r-

onspruch und dessen Veriöhrung besteht nicht (im Anschluß on BGHZ

94,380,39]: Gl32/851.

Leitsotz (d.Verf.l,

Die Du rchf ü h ru ng des Rechtsm ittelverfo h rens f Ü h rt n icht zu r H em m u n g der

Veriöhrung des Schodenersotzonspruchs wegen eines fehlerhoften

steuerlichen Rotes entsprechend $639 Abs. 2 BGB. Der Berotungsfehler

konn im FG-Prozeß nicht beseitigtwerden.

Totbestond:

Der Klö ger n i m mt den beklo gten Steuerberoter o uf Schodenersotzweg en

fehlerhofter steuerlicher Berotung und wegen Versöumung der Revisions-

frist in einem finonzgerichtlichen Verfohren in Anspruch. Dem liegt folgen-

der Sochverholt zugrunde'

Der Beklogte beriet den Klöger und seine Fomilie sowie die E. H. GmbH &

Co. KG, on der der Klöger moßgeblich beteiligtwor, in steuerlichen Ange-

legenheiten. ln der Gesellschoft hotte der Klöger ols GeschöftsfÜhrer in
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Abstimmung mit dem Beklogten zum 31.12.1976 eine ous einem Grund-
stücksverkouf im Herbst 1976 stommende Rückloge noch S6b ESIG in
Höhe von1.375.234 DM gebildet. lm Novemb erl97B begonn die Gesell-
schoft mit dem Bou eines Hochregollogers, dos im August 1979 bezogen
wurde. Sie wondte für die Logerholle 622.964,97 DM, für die fohrbore
Regolonloge 283.240 DM und für zwei volloutomotische Uberlode-
brücken ll.l32 DM ouf. ln der Bilonz der Gesellschoft zum 31.l2.lg79 ver-
rechnete der Klöger im Einvernehmen mit dem Beklogten die Gesomt-
koste n vo n 917.336,97 DM m it d e r n och verb I ie ben e n Rü ckl o g e v on g4\.9l4
DM.

Ende l9B0 wurde dos Unternehmen veröußert. ln dem Ubertrogungs-
vertrog wurde vereinbort, doß bis zum 30.9.1980 ongefollene Steuern zu
Losten des Veröußerers und donoch onfollende Steuern zu Losten des
Erwerbers gehen sollten.

Bei einer Betriebsprüfung in den Johren 1981/9A weigerte sich dos
Finonzomt, die Verrechnung der Kosten der Regolonloge und der Uber.
lodebrücken mit der Rückloge noch $6b ESIG onzuerkennen und lösie
den Restbetrog der Rückloge von294.372 DM fur dos Johr l9Z9 gewinn-
erhöhend ouf. Dos Finonzgericht K. wies die Kloge der E. H. GmbH & Co.
KG gegen die entsprechend neu vorgenommene Gewinnfeststellung des
Finonzomts ob und ließ wegen grundsötzlicher Bedeutung der Recht
soche die Revision zu. Die vom Beklogten eingelegte Revision wurde vom
Bundesfino nzhof wegen Verspötung ols unzulössig verworfen.

Der Klöger mocht den Beklogten für die steuerlichen Nochteile veront-
wortlich, die ihm durch die Auflosung des Restbetrogs der Rückloge ent-
stonden sind. Er vertritt die Ansicht, der Beklogte hobe den Schoden
sowohl du rch feh lerhofte steuerliche Berotun g im Zuso m men ho ng mit der
Vewendung der Rückloge noch $6b ESIG ols ouch durch die Versöu-
m u ng der Revisionsfrist verursocht.

Der Beklogte ist dem Schodenersotzonspruch des Klögers entgegen-
getreten und hot unter onderem die Einrede derVeriöhrung erhoben.

Der Klöger hot mit der om B.4.l9BB eingereichten Kloge beontrogt, den
Beklogten zur Zohlung von 198.420 DM nebst Zinsen zu verurteilen. Dos
Londgericht hotdie Kloge obgewiesen. Dogegen hotder Klöger Beruf ung
eingelegt mit dem Antrog, den Beklogtenzvr Zohlung von 92.988 DM zu
verurteilen. Dos Berufungsgericht hot die Kloge für dem Grunde noch
gerechtfertigt erklört und den Rechtsstreit wegen der Höhe on dos Lond-
gericht zurückverwiesen. Mit der Revision ersirebt der Beklogte die
Wiederherstellung des londgerichtlichen Urteils.

Aus den Gründen:

Die Berufung des Beklogten ist zulössig; sie ist ober nicht begründet.

Der Beklogte hoftet dem Klöger ouf Ersotz des schodens, der diesem
durch die Beteiligung mit 100.000,- DM on der Firmo R. und Verlust dieser
Einloge entstonden ist, weil er pflichtwidrig und schuldhoft dem Klöger
unvollstöndig und fehlerhoft eine Auskunft über die wirtschoftliche Situo-
tion der Firmo R., deren Steuerberoter er wo1 erteilt hot.

lnsoweit hotten die Gesellschofter der Firmo R. den Beklogien, ihren Steuer-
beroter, beouftrogt, einem Dritten, nömlich dem Klöger, Auskunft über die
wirtschoftliche Loge der Firmo R. zu erteilen, wie oufgrund der Beweis-
oufnohme zurUberzeugung des Senots feststeht. Die Zeugen M. und Sch.,
Gesellschofter der R., hoben dozu übereinstimmend ousgesogt, doß sie
mit dem Beklogten besprochen hötten, dofl der Klöger vor der Entschei-
dung übereine finonzielle Beteiligung on der Firmo Auskünfte hoben wolle
und doß er, der Beklogte, diese Auskünfte erteilen solle. Dorin liegt ein
Vertrog zwischen der R. bzw. ihren Gesellschoftern mit dem Beklogten ols
ihren Steuerberoter zugunsien des Klögers, eines Dritten, mit dem lnholt,
Auskunft über die wirtschoftliche Loge der Firmo zu erteilen, und zwor
dohin, doß der Klögerentscheiden konnte,wie riskonteine Beteiligung mit
100.000,- DM on der Firmo R. wor. Denn für den Beklogten ols steuer-
beroter wor oufgrund der Anweisung der Gesellschofter M. und sch.
ersichtlich, doß es den Beteiligten einmol-ouf seiten der Firmo R. - um eine
Kopitolonloge ging, doß ondererseits der Beklogte vor seiner Kopitol-
ein brin g u n g ü ber d ie wirtschoftl iche Situotion der Firmo inform iert werden
wollte. Es ist noch der Rechtsprechung des BundesgerichtshofsIBGNZT4,
103,106r BGH in WM 85,3Bl) onerkonnt, doß schon donn ein stillschwei-
gend obgeschlossener Auskunfts- und Berotungsvertrog in Betrocht
kommt, wenn Auskünfte erteilt werden, die für den Empfönger erkennbor
von erheblicher Bedeutung sind und die dieser zur Grundloge wesent-
licher Entschlüsse oder Mo0nohmen mochen will. Erst rechtgiltdos,wenn
der Steuerberoter einer Gesellschoft, die Kopitol broucht, von dieser bzw.
ihren Gesellschoftern ongewiesen wird, einem bestimmten Dritten, hier
dem Klöger, ols einem möglichen Kopitolgeber Auskunft über die wirt-
schoftliche Loge der Firmo zu erteilen. Donn liegt ein ousdrücklich
geschlossener Vertrog zugunsten eines Dritten vor, ous dem dieser bei
Verletzung der Auskunftspflichten Rechte herleiten konn.

Ein solcher vertrog verpflichtet den Auskunftgebel die Auskunft nqch
bestem Wissen richtig und vollstöndig zu erteilen und weder durch positi-
ves Verfölschen noch durch Weglossen ein fqlsches Bild dorzustelten
(oLG Köln in DSTR B? 222 m.w.N.). Hier bedeutete dos konkrer, dem
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ohne weiteres einsichtig und wie derVorlogebeschlu0 vom 22.3.,l988 des

B. Senots des BFH (BStBl ll l9BB, BB0) zeigt, ouch im Steuerrecht nicht

unumstritlen.

Gerode ober desholb mochte die in der finonzgerichtlichen Recht-

sprechung vertretene Auffossung, doß eine steuerliche Anerkennung des

Ehegottenorbeitsverhöltnisses nicht möglich ist, wenn dos Arbeitsentgelt
quf ein Konto überwiesen wird, überdos iederderbeiden Ehegotten ollein

verfügungsberechtigt ist (vgl. BFH vom 22.3.1972 in BFHE 105,3511, den

besonderen Hinweis erforderlich, doß es sich nicht um ein Privotkonto

hondeln dürfe, über dos, wie hier; ouch der Klöger ollein mituerfügungs-

berechtigt wor. Eine in diese Richtung zielende Belehrung hoi der
Beklogie,wie er in der mündlichen Verhondlung eingeröumt hot, oberous-
drucklich nicht e*eilt. Die unterlossene Belehrung hot ouch dozu gefuh4
doß die Lohnzohlungen on die Ehefrou bei der Betriebsprüfung nicht

ols Betriebsousgoben onerkonnt, sondern ols gewerbesteuerpflichtige

Gewinnentnohmen bewertei worden sind. Die erhöhte Gewerbesteuer
lürlg?und 1983, die beiAnerkennung desArbeitslohnes der Ehefrou ols

Beiriebsousgobe vermieden worden wöre, hot dos Londgerichi somit zu

Recht dem Klöger ols ihm vom Beklogien zu zohlenden Schodenersotz
zuerkonnt, wie ouch die Feststellung ousgesprochen, dofl der Beklogte

ouch zum Ersotz des weiteren künftigen Schodens verpflichtet ist, der ous

der unvollstöndigen Berotung dem Klöger erwochsen ist.

Aus den Gründen:

Die Revision fuhrt zur Aufhebung des ongefochienen Urteils und zur

Wiederherstellung der klogeobweisenden Entscheidung des Lond-

gerichts. Der Klöger konn von dem Beklogten weder wegen fehlerhofter

steuerlicher Berotung noch wegen der Versöumung der finonzgericht-

I ichen Revisio nsf rist Sch odenersotz verlo n g en.

l. Einem Schodenersotzonspruch des Klögers wegen fehlerhofter steuer-

licher Berotung steht die vom Beklogten geltend gemochte Einrede

der Veriö h ru n g entgegen.

l. Dos Berufungsgericht hot zur Froge der Veriöhrung ousgefuh$ es

könne dohinstehen, ob die dreiiöhrigeVeriöhrungsfristdes $ 68 StBerG

versirichen sei; der Beklogte könne sich ouf die Einrede derVeriöhrung

iedenfolls nicht berufen, weil er es versöumt hobe, den Klöger ouf

etwoige Regreßonsprüche und insbesondere ouf die dofur geltende

Veriö h ru n gsf rist h i nzuweisen.

2. Diese Ausf ü h ru n g en h o lten der revisionsrechtl ichen Prüf u n g n icht sto nd.

o) Dos Berufungsgericht isi ollerdings zu Recht dovon ousgegongen,

doß der Beklogte Anloß hottg den Klöger ouf etwoige Regre0-

onsprüche sowie die dofür geltende Veriöhrungsfrisi hinzuweisen,

und doß er sich durch die Unterlossung dieses Hinweises erneut

schodenersotzpflichtig gemocht hot (vgl. BGH Gl B/82:BGHZ 83,

17, 22 l+. : Zl? 19 82,451 m. An m. G röfe; BG H G I 1986, 27 : BGHZ 96,

290,298: EW|R $68 StBerG l/86,297 lGröfe]). Dodurch enisiond

ein sekundörer Schodenersotzonspruch des Klögers gegen den

Beklogten, der - solonge er seinerseits nichtveriöhrtwor - den Be-

klogien hinderte, sich ouf die Veriöhrung des primören Schoden-

ersotzonspruchs zu berufen.

b) Dos Berufungsgericht hot [edoch übersehen, doß ouch der sekun-

döre Schodenersolzqnspruch bereits veriöhrt ist.

Dieser Anspruch entstond im Augenblick der Veriöhrung des pri-

mören Schodenersotzonspruchs (vgl. für den Sekundöronspruch

gegen Rechrso nwö lre BGH Gl 32/BS : BGNZ 94, 380, 3901 und

unterlog seinerseits der Veriöhrungsfrist des $68 StBerG. Er wor
doher sechs Johre noch dem Beginn der Veriöhrung des primören

Schodenersotzonspruchs veriöhrt. Dessen Veriöhrung begonn mit

der Schlußbesprechung über dos Ergebnis der sieuerlichen Be-

triebsprüfung. Diese SchluDbesprechung hot, wos in der Revisions-

instonz nicht mehr streitig wor, om 7.1.1982 siottgefunden. Am

Hoftung des Steuerberolers
- Auskunftsvertrog

- Do rstel I u ng der Geschöftsentwicklu ng
(OLG Homm Urr.v.26.4.1989 -25 U 10/86)

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Wird der Steuerberoter einer Gesellschoft, die Kopitol broucht, onge-
wiesen, einem evtl. KopitolgeberAuskunft über die wirtschoftliche Loge

der Firmo zu erfeilen, so wird hierdurch ein Auskunftsvertrog zugunsten

eines Dritten geschlossen. Dieser konn bei Verletzung der Auskunfts-

pf I ichten Scho denersotzo nsprüche geltend mo chen.

2. Fehltdie BilonzdesVoriohres, muD deutlich gemochtwerden, doß über
den Verschuldensstond und die Ertrogssituotion keine genouen

Angoben gemocht werden können.
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B.4.lg19,dem Tog des Eingongs der Klogeschrift beim Londgericht,
wor doher ouch der sekundöre Schodenersotzonspruch des
Klögers veriöhrt.

cl Eine Pflicht des Beklogten zum Hinweis ouf die Sekundörhoftung und
deren Veriöhrung bestqnd nicht (vgl. für die Sekundörhoftung der
Rechtsonwölre BGH Gl32/85: BGHZ 94,380,391; für die der
Steuerberoter Gröfe in Grofe/Lenzen/Ro iner; Steuerberoterhoftung,
2. Aull.l9BB, Rd n. 932lt, so doß ein weiterer Scho denersotzo nspruch
des Klögers nichi in Betrqcht kommt.

dl ln besonders gelogerten Ausnohmeföllen konn ollerdings die Ver-

iöhrung der Regreflhoffung ouch noch Ablouf der Veriöhrung des
Sekundöronspruchs nicht zu berücksichtigen sein, wenn es dem
Verpflichteten gemöß g2/;2BG}verwehrt ist, sich ouf sie zu berufen
(G I I 9/85 : BGHZ? , 380, 39,l f .r BG H U rt.v. 26. 2.198 5 -V lZR144 /83,
Gl l9l85: WM 1985, 1038, l04l). Ein solcher Foll liegt hier iedoch
nicht vor. Der Umstond, doß der Beklogte bis in dos Johr lgBZ im
Auftrog des Klögers die finonzgerichtliche Uberprüfung der
gewinnerhöhenden Auflösung der Rückloge betrieben hot, recht-
fertigtesfürsich ollein nicht, ihm die Berufung ouf den EintrittderVer-

[öhrung zu verwehren.

Dieser Umstond konn es ouch nicht rechtfertigen, in entsprechender
Anwendung des $639 Abs. 2 BGB von einer Hemmung der Ver-

iöhrung bis zum Abschluß des finonzgerichtlichen Verfohrens ouszu-
gehen. Der Fehler des Beklogien bestond dorin, dem Klöger in einer
bestimmten Siiuotion den domols erforderlichen steuerlichen Rot
nicht erteilt zu hoben. Eine Beseitigung dieses Fehlers wor spöier
nicht möglich; in dem finonzgerichtlichen Verfohren ging es dorum,
einen Stondpunkt durchzusetzen, der, wenn er berechtigt gewesen
wö re, entweder d ie Berotu n gstötig keit des Beklo gten o ls von Anfo n g
on nicht fehlerhoft erscheinen lossen oder zumindest die negotiven
Folgen der Folschberotung obwenden konnte.

ll. l. Dos Berufungsgericht hot, von seinem Stondpunkt ous folgerichtig,
offen gelossen, ob o uch d ie sch u ld hofte Versö u m u n g der fi no nzgericht-
lichen Revisionsfrist für den Steuerschoden des Klögers ursöchlich
wor. Auf diese Froge kommt es nunmehr on, weil der Schodenersotz-
onspruch des Klögers wegen der Ver[öhrung nichi mehr ouf steuer-
liche Fehlberotung gesiütztwerden konn und weildem Beklogten die
Fristuersöumung erst im Johre l9BZ und domit in unveriöh rlerZeit unter-
loufen ist. Sie ist zu verneinen; die vom Beklogten verspötet eingelegte
Revision hotte in der Soche keine Aussicht ouf Erfolg.

,Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung des Beklogten ist nicht begründet. Mit Recht hot
dos Londgerichi den Beklogten verurteilt, dem Klöger den Schoden zu

ersetzen, der diesem dodurch entstonden ist, doß der on den im Befrieb
des Klögers beschöftigten Ehegotten gezohlte Lohn bei der Betriebs-

prüfung fur die Johre l9B2 und l9B3 nicht ols Betriebsousgobe onerkonnf
sondern ols Gewinneninohme gewertet worden ist. Für den dem Klöger
hierous erwochsenen Schoden ist der Beklogte ols Steuerberoter veront-

wortlich, weil er die dem Klöger gegenüber obliegenden Pflichten verletzt
hot.

Der Klöger wor seit 1975 der umfossend beouftrogte sieuerliche Beroter
des Klögers. Zu seinen Pflichten gehörte es ouch, den Klöger so zu beroten,
doß der on die im Betrieb des Klögers töiige Ehefrou gezohlte Lohn ols
Betriebsousgobe steuerlich onerkonnt wurde. Der on die Ehefrou des
Klögers ob l.l.l9B2 für deren vollschichtige Tötigkeit gezohlte Lohn wurde
bei der Betriebsprüfung im Johre l9B5 nicht ols Betriebsousgobe oner-
konnt, weil der Lohn ouf ein privotes Konto überwiesen worden wor, über
dos ieder der beiden Ehegotten ollein verfügen konnte. ln dieser Form

gezohlter Lohn wird noch stöndiger Rechtsprechung der Finonzgerichte
(vsl. BFH v.27.11.1989 GRS l/88 in BSIBI lll99q ß0-166 m.w. N.l nicht ols
Betriebso usgo be des Arbeitgebereheg otten o nerko n nt.

Unsireitig ist der Beklogte Ende l98l vom Klöger oder dessen Ehefrou

dorüber unterrichtetworden, do0 die Ehefrou des Klögers im klögerischen
Beirieb olsVollzeiikroftdie onfollenden Büroorbeiten erledigen sollte. Er ist

ouch noch den zu beochtenden steuerrechtlichen Voroussetzungen
gefrogt worden. Die bei dieser Berotung nötigen Hinweise hot der
Beklogte nicht vollstöndig gegeben. Er hot zwor dorouf hingewirkt, do0
ein ouf den 28.l2.lg9ldotierterschriftlicherArbeitsvertrog obgeschlossen
worden ist, und hot noch seiner Erklörung in der mündlichen Verhondlung
vordem Senotouch die Ehefrou des Klögers dorouf hingewiesen, doß der
Lohn ouf ihr Privotkonto überwiesen werden müsse; dieser Hinweis reichte

ober nicht ous. Angesichts der strengen Anforderungen, die Finonzömter

und finonzgerichtliche Rechtsprechung on die steuerrechtliche Aner-
kennung von Arbeitsverhöhnissen unter Ehegotten stellen, bedurFte es

seitens des Beklogten besonders sorgföltiger Berotung des Klögers.

Dieser Pf I icht hotte der Beklo gte n icht do m it gen ügt, dofl er der Ehefro u des
Klögers erklört hotfg es genügg wenn der Lohn ouf ihr Privotkonto über-

wiesen werde. Dieser Hinweis hotte für den Klöger oder dessen Ehefrou

nicht die Bedeutung, do0 die Uberweisung nichi, wie geschehen, ouf ein

gemeinsomes privotes Konto der Ehegotten erfolgen durFte. Die steuerli-
che Schödlichkeit einer derortigen Verfohrensweise isi dem Loien nicht
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noch insoweit keine PflichVerletzung ongelostetwerden. Auch wenn die

Klö g eri n d ie U be rweis u n g sofo rt n o c h de m Te I efo n g es p rö ch an 27. 9.19 BB

vorgenommen hot,so hotder Beklogtevon dem Geldeingong dochwohr-

scheinlich frühestens zweiToge noch diesem Dotum erfohren. Obendrein

fielen der l. und 2.l0.l9BB ouf ein Wochenende. Vor der Konkurseröffnung

om 3.10.1988 verblieb dem Beklogten demgemö0 nur eine öußerst kurze

Zeit f Ü r ei ne u berprÜf u n g. Trotzdem Ü berwies er n och 85.000,- DM o n den

Zeugen R. Zumolvon dem zurückbeholtenen Betrog ein Teil dem Gemein-

schuldnerouch zustond, noch dem Klögervortrog gut14.000,- DM, konnte

eine genouere Prüfung in der Kürze der Zeit nichtverlongtwerden. Schließ-

lich mußten ouch etwoige Forderungen des Gemeinschuldners gegen

den Zeugen R. noch in Betrocht gezogen werden. Do es in erster Linie

Aufgobe des Beldogten ols Sequester wor, die Mosse zusommenzuholten,

konn ihm nichtols fflichVerletzung ongelostetwerden, doß erzunöchst nur

den Teil des Geldes, der ous seiner Sicht dem Zeugen R. zweifelsfrei

zuston4 on diesen ouszohhe, und den restlichen Betrog bis zu einer ob-

schließenden genoueren Prüfung der in Betrocht kommenden AnsprÜche

und Gegenforderungen ouf dem Sequestrotionskonto beließ.

Es sind ouch keineAnholtspunkte dofürvorhonden, doß der Beklogte den

Restbetrog in Höhe der Klogeforderung in Kenntnis des Umstondes, doß

dieser in voller Höhe dem Zeugen R. zustond, nur einbeholten hot, um

gestützt ouf diese Summe die Eröffnung des Konkursverfohrens zu betrei-

ben. Der Antrog ouf Eröffnung des Konkurses wor schon vorher gestellt

worden.

2. ln dem finonzgerichtlichen Verfohren hotte die E. H. GmbH & Co. KG

beontrogt, einen Teilbetrog der Rückloge noch g 6 b ESIG in Höhe von

294.372DM und - im Rohmen einer Bilonzönderung - einen weiteren

Teilbetrog von31.577,03 DM erst zum 30.9.1980 oufzulösen und hilfs-

weise d e n Antro g g estel lt, d en Betro g vo n 294.372DM f u r d o s J ohr 1979

von den Anschoffungs- und Herstellungskosten des Fohrregols und der

Uberlodebrücken obzuziehen. Sömtliche Antröge hot dos Finonz-

gericht K. mit Recht obgewiesen.

ol Die Abweisung der Houptontröge hot dos Finonzgericht domit

begründet, doß die begehrte Fortführung der RÜckloge bis zum

Ablouf des vierten Wirtschoftsiohres noch ihrer Bildung gemöß $ 6 b

Abs. 3 Sotz 5 ESIG nicht zulössig gewesen sei, weil die Moglichkeit

einer von dieser Vorschrift begünstigten Ven,,rendung der strittigen

Teilbetröge nicht mehr bestonden hobe. Diese BegrÜndung erweist

sich ols zutreffend.

Noch $ 6 b Abs. 3 Sotz 5 ESIG in der bis zum 31.12.1989 geltenden

Fossung ist eine Rückloge, die om Ende des zweiten ouf ihre Bildung

folgenden Wirtschoftsiohres noch vorhonden ist, zu diesem Zeit-

punkt gewinnerhöhend oulzulösen, soweit nicht ein Abzug von den

Herstellungskosten von Geböuden oderSchiffen in Betrocht kommt,

mit deren Herstellung vor diesem Zeitpunkt begonnen worden ist.

Aus dem Wortlout sowie ous dem Sinn und Zweck dieserVorschrift

folgt, doß eine Forrführung der Rückloge Über dos zweite Wirt-
schoftsiohr noch ihrer Bildung hinous nur insoweitzulössig ist, ols die

obiektive MOglichkeit einer von der Vorschrift begünstigten Verwen-

dun g besteht ( Hel lwig DSIR 1968, 3 63, 364 ; Bordewin in Ho rtmo n n/
BOttcher/Nissen/Bordewin, ESIG, EL l0B, Juni l9B? $ 6 b Rdn. 1391.

Dorous ergibt sich zum einen, doß eine FortfÜhrung der RÜckloge

donn unzulössig ist, wenn bis zum Ablouf des zweiten Wirtschofts-

iohres noch ihrer Bildung noch nicht mit der Herstellung eines

Geböudes oder Schiffes begonnen wurde. Dorous folgt ferner, do0
ouch donn, wenn rechtzeitig mit der Herstellung eines Geböudes

oderschiffes begonnen wurde, die Rr;ckloge nichtohneweiteres in

vollem Umfong, sondern stets nur in Höhe der voroussichtlichen

Herstellungskosten fortgefUh* werden dorf (Littmonn, Dos Einkom-

mensteuerrecht,13. Aufl., $6b Rdn.80, Bl; PoÜs, Finonz-Rundschou

1984, 249, 251; o.M. Herrmo n n/Heuer/Ro upoch, ESIG u nd KSIG,

$6b Rdn.253; Hortmonn/Böttcher/Gross, ESIG, EL25, Juni 1968,

$ 6 b Anm. 7; e1.,D81967,2008;o. M. mit einer Einschrönkung f Ür den

Fo ll eines erheblichen Mißverhö ltnisses von Herstel lu ngskosten u nd

Rückloge Hellwig ooo s.336f.; Meincke in Littmonn/BitzlMeincke,

Steuerberoterhoftung
- Ehegotteno rbeitsverhöltnis

- Belehrungspflichten
(OLG Homm Urt.v. 2. 5.1990 - 25 U 151/891

Leitsötze (d. Verf.l'

I . Der Steuerberoter hotwegen der strengen Anforderungen der Finonz-

verwoltung on die steuerrechtliche Anerkennung von Fomilienvertrö-

gen, den Mondonten sorgföltig zu beroten.

2. Der Hinweis, den Lohn ouf ein Privotkonto zv zohlen, ist nicht ous-

reichend. Es konn nicht ousgeschlossen werden, doß beide Ehegotten

mituerf ügun gsberechtigt sind.
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Dos Einkommensteuerrecht, l4.Aufl., $ 6 b Rdn. 123). Do die Fortführung
der Rückloge kein Selbstzweck, sondern nur insoweit berechtigt ist, ols
noch ein Abzug von den Herstellungskosten von Geböuden oder
Schiffen in Betrocht kommt, mu{J auch eine zunöchst mit Recht fortge-
fuhrte Rückloge bereits zum Ende des dritten Wirtschoftsiohres noch
ihrer Bildung oufgelöst werden, wenn zu diesem Zeitpunkt - etwo
infolge Fertigstellung des Geböudes oder Schiffes - feststeht, doß
kUnftig keine verrechenboren Herstellungskosten mehr entstehen
(Littmonn ooO Rdn. 82; Richter/Winter, Gewinnübertrogungen noch
g$6b, 6c ESIG, 2. Aufl., Rdn. 160; Richter; Die steuerliche Betriebs-
p rüf u n g, 1973,103,104; o. M. Mei n cke o o O Rd n. 124 ; Herr m onn / Hev er /
Roupoch ooO; el., DB 1967,2008lr.

lm vorliegenden Follwor die Rückloge noch $6b ESIG im Geschöfts-

iohr 1976 gebildet worden. Do dos Hochregolloger im Johre l9Z9
fertiggesiellt wurde und vor dem Ende des Johres lgZB nicht mit der
Hersiellung weiterer Geboude oder Schiffe begonnen worden wor,
wor eine Fortführung der Rückloge über den 31.12.1979 hinous nichi
zulössig.

bl Den Hilfsontrog der E. H. GmbH & Co. KG hot dos Finonzgericht K. mit
der Begründung obgewiesen, von der Rückloge könne kein Gilbetrog
von den Anschoffungs- und Herstellungskosten des Fohrregols und der
U berlodebrücken obgezogen werden, weil diese Wirtschoftsgüter erst
im dritten Johr noch Bildung der Rückloge ongeschofft und hergestellt
worden und nicht ols Teil des Logergeböudes, sondern ols Betriebs-
vorrichtungen im Sinne des $ 68 Abs. 2 Nr. 2 des Bewertungsgesetzes
onzusehen seien. Auch in diesem Punkt entsproch dos finonzgericht-
liche Urteil der Soch- und Rechtsloge.

Do dos Fohrregol und die Uberlodebrücken erst im Johre 1979 und
domitnochAblouf derZwei[ohresfristdesS 6 bAbs.3 Sotz2EStG in der
domols geltenden Fossung ongeschoflt worden woren, hötten ihre
Anschoffungs-und Herstellungskosten nurdonn noch $ 6 bAbs.3Sotz3
ESIG noch mit der Rückloge verrechnet werden können, wenn diese
Gegenstönde ols Teil des Logergeböudes im bewertungsrechtlichen
Sinne onzusehen wören. Dos ist indessen,wie dos Finonzgerichtzutref-
fend erkonnt hot, nicht der Foll.

Noch $68 Abs. 2Sotzl Nr.2 des Bewertungsgesetzes sind Betriebs-
vorrichtungen nicht in dos Grundvermögen einzubeziehen, ouch wenn
sie wesentliche Bestondteile sind. Als Betriebsvorrichtungen definiert
die Vorschrift Moschinen und sonstige Vorrichtungen oller Art, die zu
einer Betriebsonolge gehören. Zu einem Gebeude im steuerrecht-

zu wohren. Doß im vorliegenden Foll nicht der Beklogte selbst, sondern
seine Sekretörin die irreführende Auskunft erteilt hot, vermog nichts on
seiner Verontwortlichkeit zu öndern. Die Zeugin S. hötte sich ieder
Rechtsouskunft entholten und hatte P on den Beklogten ols Sequester
verweisen mÜssen. Wenn sie stottdessen ihre Kompetenzen überschritt
und im Aufgobenbereich des Beklogten tötig wurde, so muD sich dieser
dieses Verholten seiner Sekretörin zurechnen lqssen. Er hötte seine
Sekretörin eingehend und eindringlich instruieren müssen, doß sie sich

leder Rechtsouskunft entholten mußte und nur rein technische Auskünfte
erteilen durfte. Der Beklogte hot insoweit ouch nichts zu seiner Ent-
lostung vorgetrogen.

bl Dos erheblich überwiegende Mitverschulden liegt freilich ouf seiten
der Klö g eri n : lh r persön I ich hoftender Gesel lschofter P hötte sich geno u
vergewissern müssen, mitwem er dos Telefongespröch fuhrte. Gerode
ongesichts der Höhe des Versteigerungserlöses wöre es ongebrocht
gewesen, nicht einfoch oufgrund eines Telefonots mit einem
Gespröchsportner, dessen Stellung und Quolifikotion P nicht ermittelt
hottg dos Geld ouf dos sequestrotionsonderkonto zu überweisen.
Als g eschöftsf ü h render Gesel lsch ofter eines ko uf mö n n ischen Au ktions-
houses hötte erwissen und beochten müssen, doß die Klögerin in erster
Linie die lnteressen ihres Auftroggebers - des Zeugen R. - zu wohren
und den Versteigerungserlös on diesen ouszukehren hotte. ohne vor-
herige genoue und eindeutige Klörung der Rechtsloge hötte er den
Versteigerungserlös nicht ouf dos Sequestrotionsonderkonto ein-
zohlen, sondern dos Geld zurückholten oder notfolls beim Amtsgericht
hinterlegen müssen. Unier irgendwelchem Zeitdruck stond er nichf
denn der Beklogte ols Sequester hotte bis dohin keinen Anspruch ouf
den Versteigerungserlös erhoben. Auch enthielt der Sequestrotions-
beschlu0 kein Gebotdes Gerichts on die Klögerin, denVersieigerungs-
erlös on den Sequester ouszuzohlen. Noch ollem trifft die Klögerin ein
erheblich überwiegendes Mitverschulden on dem Schoden.

Unter Abwögung der ongeführten Mituerursochungs- und Mitver-
schuldensonteile erscheint es dem Senot ols ongemessen, doß der
Beklogte der Klögerin gem. $254 Abs. I BGB 250/oihresSchoden zu
ersetzen hot.

c) Dogegen konn dem Beklogten nicht desholb eine schuldhofte pflicht-

verletzung gem. $ 82 Ko ongelostetwerden, weil er dqs Geld nicht vor
Konkurseröffnung on die Klögerin zurückgezohlt hot. Auch wenn mon
zugunsten der Klögerin dovon ousgeht, doß der Beklogte die Zoh-
lungseingönge doroufhin zu überprüfen hotte, ob sie dem Gemein-
schuldner zustonden, so konn dem Beklogten doch den Umstönden
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om Ende m.w. N.l. Dem Beklogten ist ouch eine schuldhofte Verletzung

seiner Pflichten gegenüberder Klögerin onzulosten: Seine Sekretörin -die
Zeugin S. - hot dem persönlich hoftenden Gesellschofter P. om 27.9.1988

telefon isch ei ne i rref ü h rende Ausku nft ertei lt.

Allerdings hot die Klögerin ihren Sochvortrog zu dem zwischen den
Porteien streitigen lnholt des Telefongespröchs vom 27. September nicht

beweisen können' Der Zeuge R. hot nicht die Behouptung der Klögerin

bestötigt, doß die Telefonisiin im Büro des Beklogten die Zeugin S. nicht ols

dessen Sekretörin, sondern ols dessen Kollegin vorgestellt hobe. R. hot

freilich ousgesogt, Frou S. selbst hobe von dem Beklogien ols ihrem

Kollegen gesprochen. Diese dem eigenen Vortrog der Klögerin wider-
sprechende Bekundung erscheint nicht ols gloubhofb denn es wider-
spricht ieder Lebenserfohrung, doß eine Sekretörin und Anwoltsgehilfin
ihren Chef ols ihren Kollegen bezeichnenwürde.Auch im übrigen erscheini

die Aussoge des Zeugen R. dem Senoi obiektiv nicht ols hinreichend

gloubhoft. R. meint sich zwor zu erinnern, doß Frou S. erklört hobe dos

Geld dürfe nicht ousgezohll, sondern müsse ouf dos Anderkonto über-

wiesen werden. Doch gleichzeitig vermog er sich nicht mehr zu erinnern,

doß P Frou S. dorouf hingewiesen hot, doß R. den Versteigerungserlös

beonspruche, obwohl der Beklogte selbst diesen Hinweis des P zuge-

stonden hot. Alle diese Umstönde begründen erhebliche Zweifel doron,
doß R. sich on den lnholt des Telefongespröchs noch richtig zu erinnern

vermog. Auch die Aussoge der Zeugin S. hot - wie ongesichts des lnholts

ihrer Bekundungen keiner nöheren Begründung bedorf - keinen Beweis

zugunsten der Klögerin erbrochi. Noch ollem ist der Senot oufgrund der
Beweisoufnohme nicht dovon überzeugt, doß sich dos Telefongespröch

in dervon der Klögerin behoupieien Form obgespielt hot.

Die Anwoltsgehilfin S. hot iedoch noch der eigenen Einlossung des

Beklogten der Klögerin eine irreführendeAuskunfterteilt, Der Beklogte hot
nömlich in erster lnstonz selbst zugestonden, doß Herr P geöußert hottg
wohin er dos Geld überweisen sollg der Zeuge R. würde dos Geld beon-
spruchen. Auf diesen erstinstonzlichen Vortrog hoi der Beklogte in seiner

Beruf u n gsewideru n g Bezug genom men. Wen n bei d ieser Ausgo n gslo ge

d ie Anwo ltsg eh i lfi n erklö rte, der Versieigeru n gserlös könne o uf dos Ander-
konto des Sequesters überwiesen werden, so konnie dodurch bei einem

iuristischen Loien ols Gespröchsportner leicht der irreführende Eindruck

erwecktwerden, er seizu einer derortigen Uberweisung befugt.

Der Beklogte hoftet für diese irreführende Rechtsouskunft seiner Sekre-

törin. Ein Sequester ist zwor ein Schuldnervertreter, er ist ober omtlich

bestellt und hot gem. $ 82 KO ouch die lnteressen onderer Beteiligter

lichen Sinn rechnen doher Bestondteile nichi, die nicht der Nutzung des

Geböudes selbst, sondern einem dovon verschiedenen Zweck, nömlich

unmittelbor einem in dem Geboude ousgeübten Betrieb, dienen (BFHE lll,
242,249; Blümich/Uelner, ESIG, EL29,Juni19B? $ 6 b Rdn.53l. Noch diesen

Kriterien hotdos Finonzgericht K. dos Fohrregol und die Uberlodebrücken
mit Recht ols Betriebsvorrichtungen und nicht ols Teil des Logergeböudes

ongesehen.

Stichwort- und Entscheidu ngsverzeichnis
(Heft I -12,19901

Äbtretung

- Abtretungsonzeige. neuer Vordruck

Agenturgeschöft

Akontozohlungen

- Doppelerfossung

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Verkürzung

Allgemeine Versicherungsbedingungen

-AGB-Gesetz, $3 und $5

- Empfehlung wirtschoftl. Geschöfte, S4ZI.4 AVB

Anderkonto

- Beschlognohme d. Kontounterlogen

- des Notors

-Verfügung überGelder

Anerkennlnis, $ 208 BGB

Anlogeberotung

- d. Anlogevermittlers

- d. Mitorbeiter d. StB

- Prüfungspflichten

- Risiken
: proiizierte Steuervorteile

- und Steuerberotung

- Veriöhrung v. Schodenersoizonsprüchen
: Beitritt zum Bouherrenmodell
: Wirtschoftsberotungsf irmo

Anlogevermifiler
- Prüf ungs- u. Belehrungspf lichten

Anlogevermittlun gsvertrog

- bei Zohlung einer Vermittlungsprovision?

Ännohmeverzug

- d. Mondonten
: Vergütungsonspruch d. Stb

Arbeitsüberlostung

- d. Mitorbeiters, Fristversöumnis

Auskunftsvertrog

- stillschweigender Abschluß
: Auskunft o. Kreditgeber
: u nmitiel bore,,Fühlu n g no h me"
: Verdienstbescheinig ung

90, 42

90, 42

90,1 12

90, 36

90,143

90, t79

90, 94

90, 5t
90, 51

90, I 63

90,229
90,126
90,127

90,127
90,122

90, t46
90,1 12

90,229

90, t9t

90, r 34

90,122

Bouherrenmodell

- Miete, morktgerechte -
- Veriöhrung d. Schodensersoizonspruchs

Bolehrungspflicht d. StBlWplRA
- fehlende Belehrungsbedürftigkeit

:Aufklörung d. FA

- Beweislost

- ungefrogte -
: Umsötze eines Kiosk- u. lmbißstondes

- Bildung einer Rückloge gem. $6b ESIG

- Ehegottenorbeitsverhöltnis

- Ende d. -
: Berotung über Firmenumstrukturierung
: Verfohren zur Anrechnung itolienischer

Körperschoftsteuer

- Entnohme

- Ertrogssituoiion

- soziolversicheru ngsrechtliche Frogen

- Fristeinholtung

- vor Prozeßouinohme

- Schutzzweck

- U nfo llversicherungsschutz

- Verpochiung u. Umsotzsteueroption

Beschlognohmeverbot $ 97 SIPO

- Anderkonto

- Kontounterlogen

Beweislost

- {. rechtmößiges Alternotiwerho lten

- f. Fehlberotung

- Mondonienunielogen on Stb

- Rückgobe von Mondontenunterlogen
- Schoden
: bei rechimö0igem Alternoiiwerholten

Berufsverbol

Bilonzerstellung

- Venech n u n g skonto, Diff erenzen

Buchführung

- verspötete Erstellung

Buchführungsouftrog

- Dotenerfossung
: Belehrungspflicht

90,272
90,146,272

90, 53
90,156
90, r 60
90,26t
90, 73
90,278

90,280
90, r 98
90, I 56
90, I 56
90, 82

90, r9B

90,273
90, 33
90, l3B
90, 37

90,143

90, 1 06

90,167

90, 62

90, 62
90, 73

90, 94
90, 94

90, 33

90, 32

90,280
90,284
90, 40
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- Ordnungsmö0igkeit d. Buchf ührung
: Doppelerfossung, Akontozohlungen
: Verrechnungskonto, Differenzen

Dritthoftung

- stillschweigender Auskunftsvertrog
: Auskunft on Kreditgeber
: Verdienstbescheinig u ng

- Unternehmensberoter

- Verschulden b. Vertrogsverhondlungen

-Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: Auftrog zur Bilonzerstellung
: Bewertungsgutochten
: Bonitötsprüfung
: Dorlegung f. Schoden
: Kreditgeber
: Mitwirkung b. Gesellschoftsgründung
:Testothoftung
: Ubertrogung von OHG-Anteiler:

Duldungsvollmocht

- d. srb

Einnohme-/0 berschuß-Rechnung

- Mitverschulden d. Mondonten
- Prüfung des Geldzuflusses

EWIV

- Firmo

Feststellungsldoge

- und Leistungskloge

Fristenkontrolle

- elektronische -
- Fristenkontrollbuch
: Posfousgongsbuch
:Telefox
: Terminbuch d. Mitorbeiters
: Wiedervorlogefristen

- Fristversöumnis, unverschuldete -
: Arbeitsüberlostung d. Mitorbeiters

- Rechtsmittelouftrog on Kollegen

- Rückfroge beim Mondonten
- Telefox/Telebrief
: Fristenkontrollbuch
: Prozeßvollmocht

Goronlieverlrog
- Steuerberotun gsvertro g

Herousgobeonspruch d. StB

- von Provisionen
: Mehrwertsteuer

Honororonspruch d. StB

- Annohmevezug d. Mondonten
- Arglisteinwond

- Einforderborkeit, $9 StBGebV
: nochtrögliche Einzelongoben
: Gegenstondswert
: Hinweis ouf Gebührenvorschriften
: Lohnobrechnung
: Zeitgebühr

- Erfüllungsort

- Fölligkeit, $ 7 StBGebV
: Buchführungshonoror

- Gebührenrohmen, 0 l'l SIBGebV
: Bilonzberechtigung
: Mitelgebtthr

- Gerichtsgutochlen unbrouchbor

- Gerichtsstond

- für nicht erbrochte Leistung

- Pouscholgebüh+ $ 14 StBGebV

- Rückforderungsonspruch, $ 812 BGB

- Untezeichnung d. Rechnung

- Veriöhrung des -
Honororonspruch d. Wp
- d. Mehrfochberu{lers

- Steuerberoiergebührenverordnung

Kousolitöt

- Beteiligung on Unternehmen

- Beweislost

- Fehler d. M./- d. Notor
- Prospekthoftung

- Unterbrechung d. -
- Ursochenkette

- wirtschoftl. Vorteile
bei steuerlichen Nochteilen

- Schutzzweck, Steuerrisiko

Kenntnis des Steuerrechts pp.

- höchstrichterlicher Rechtsprechung

- intern. Rechtsregeln

- Zeitschriften

Konkursverwoher, Hoftung d. -
- Liquidotionsverschleppung

Kostenerstottungsonspruch i. Regreßprozeß

- USt d. Anwoltskosten

liquidotor
- Frist f. Bilonzerstellung

MondontenschurzHousel

- ongestellter StB

Mehrfochberufler

- Steuerberolergebührenverordnung

- Veriö hrun gsvorsch rift

Mitqöeiter d. Stb Wp, RA

- Rechtsouskünfte d. Sekretörin

- Zurechnung beim Stb

Mitverschulden

- bei Buchführungsouftrog

- d. Kreditgebers

- Prüfung der Bilonz

- Prüf ung der Einnohme-/Uberschuß-Rechnung

- Prüfung d. Steuererklörung

- wegen Schötzungsbescheid

Nochbesserung

- Recht d. StBt zur Möngelbeseitigung
- Veriöhrung d. Kostenonspruchs

- noch Wechsel d. Stb

Nichtzulossungsbeschwerde

- Begründung d. -
Notor

- Anderkonto
: Rechtsweg f. Schodenersotzonspruch

- Belehrungspflichten
: Boulostenverzeichn is

Personolonzeige

- berufswidrige Werbung

fferdepensionsbetrieb

Prospehhoftung

- Bouherrenmodell
:Veriöhrung

- Kousolitöt

- ohne Nomensnennung in Prospekt

- d. Treuhönders

- Vertrouensschoden

Provisionsgeschöfte

- Gebühr f. Anlogeberotung
- Herousgobepflicht
- Rückobwicklung d. Anloge
- Verjöhrung d. Herousgobeonspruchs

- Zohlung on Strohmonn

Prüfungspflicht

- ungefrogte -
Rechtsonwolt

- Belehrungspflicht
: Prozeßouftrog
: Prozeßkostenhilfe
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90,143
90,143

90,122
90,273
90, r 85
90,226
90,209
90,221

90,242

90,169

90, 72
90,147

90,275
90,126

90, I 35
90,284
90, 57
90, l 35
90, s7
90,247

90,106
90. 106
90,143

90, 50

90, 5r
90, 5l

90,200

90,178

90, 39

90,226
90,226

90, 13,22t
90, r3
90, 14

90, 15

90, 15, r 19

90,192
90, I 19,192
90, 15, I t9

90, 160

90,2t4
90, 72

90,280
90, 40
90,243
90,243
90, 19

90, 3
90, s
90, 3
90, 3
90,284
90, 19
90,284
90,256

90, t26

90, 73
90, 82

die Zeitvonl977 bis l9B0 in gleicherWeise Vorsteuern obgesetzt hoben
und wegen Festsetzungsveriöhrung insoweit keine Mehrwertsteuern
nochzohlen mußten. Dos Londgericht verkennt, do0 bei rechtzeitigem
Hinweis bereits seitl977 zusötzliche Mehrwertsteuern gezohlt und in den

iewei I igen Steuererklö ru n gen berücksichtigt worden wö ren.

90,233
90, 2
90,235

90, 72

90,23s

90, I 35
90, r35

90,242

90,179

90,208

90,134
90, 32,208

90,247
90,134

90,112
90, 32

90,2,247

90,126

90, r 19

90,122

90,134
90, 83
04, I t3
90, I t3
90,n4
90, I 13

90, I 17
90, I 13

90,208
90, to4
90,272

90, r0r
90,101,115,172

90,242
90,208
90, 72
90, I 15

90, I t5
90, 72

90, I t5,272

Hofiung des Sequeslers
- Hoftung für folsche Rechtsouskünfte der Mitorbeiter
- Mitversch ulden des Ausku nftsempföngers
IOLG Homburg Urt.v. 26. 4.1990 - 6 U 1/90l'

90, 32
90, 32

Leitsötze ld.Verf.l'

l. Der Sequester hoftet für schuldhofte Pflichverletzungen onolog
$ 82 KO.

2. Er muß sich folsche Rechtsouskünfte der Sekretörin zurechnen lossen.

3. Der Auskunftsempfönger hot sich genou zu vergewissern, mit wem er
gesprochen hot.

Aus den Gründen:

Die Berufung der Klögerin ist zulössig (ll und teilweise begründet (lll.

l. Zwor enthölt weder die Berufungsschrift noch die Berufungsbegrün-
dung einen formellen Berufungsontrog. $519 Abs. 3 Nr. I ZPO ist ober
dennoch gewohrt, weil ous der Berufungsbegründung klor ersichtlich
ist, doß die Klegerin dos londgerichtliche Urteil in vollem Umfong
ongreifen und den ous dem der Berufungsschrift beigefügten erst-

instonzlichen Urteil ersichtlichen Klogeontrog mit ihrer Berufung weiter
verfolgen will.

ll. Die Berufung der Klögerin ist ouch zum Teil begründet. Der Beklogte ist

der Klögerin in entsprechenderAnwendung des $ 82 KO zum Schoden-
ersotz verpflichteb diese konn iedoch wegen erheblich überwiegen-
den Mitverschuldens .9254 Abs. I BGBI lediglich zu 250lo Ersotz ihres

Schodens beonspruchen. lm einzelnen:

ol Der Beklogte ist der Klögerin onolog $82 KO zum Schodenersotz
verpflichtet. Diese Vorschrift gilt entsprechend für die persönliche
Hoftung eines Sequesters (vgl. Kilge; Kq 15. Aufl., $106 KO Anm.4

90,

90,22

90, 72

90, 72
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-Verontwortungsbereich f. Fehler d. Gerichts

- Verontwortungsbereiche f. Fristwohrung

: Mitwirkung eines Anwolts

- Verkeh rs-lProzeßo nwolt
: unsochgemöDe Weisung d. Mondonlen

Rechtsbeistond

- Geschöfts{ührer einer GmbH

Rechtsberolung

- d. StB
: soziolversicherungsrechtliche Frogen

-d.Wp
: Ausorbeitung eines Gesellschoftsvertroges

Schoden

- Anwoltskosten
: Umsotzsteuer d. -

- bei Entnohme

- Proze0verlust

- unvermeidbore Steuerzohlung

- vermeidbore Steuerbelostung

- Steuervorteile

Schötzuns ($162 AO)

- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost zum -

Sequesler

- Hoftung onolog $ 82 KO

Sittenwidrige Schödigung $ 826 BGB

- Johresobschluß

- Testot ohne Prüfung

Soziolrecht

- Berotung d. StB

Sozietöt

- Ausscheiden d. Gesellschofters
: Anspruch ouf Geschöftswert

- Rechtsschein. Brie{bogen, Stempel, Siegel

- neuer Sozius

- überörtliche -
- Verlrog mit Sozietöt o. Sozien

Stondesrecht

- Personolonzeige

Sleueöeroterhofiung
- Abweichungen zwischen Bonkkonto und

Abrechnungsunterlogen

- Pruf ungspflicht des Mondonten, Mitverschulden

- Prüfungspllichten bei der Erstellung

der Einnohme-Uberschu0-Rechnung

Steuerberoterprüfung

- Fortbildungskosten gem. $ 9 Abs.l ESIG

Steueöerolungsgesefz

- s57
: Wirtschoftsberotung
: Zohlung d. VersicherungsPrömie

-c67: Nichlzohlung d. Versicherungsprömie

Sleueöerolungsverlrog
- Annohmeverzug d' Mondonten

:VergütungsonsPruch d' Stb

- Gorontievertrog

- Kundigung, $ 627 BGB

- Kündigung ous wichtigem Grund,

$ 626Abs. I BGB
: Beweislost
Möngelbeseitigung
Mitorbeiterverschulden

- Pflicht zur Wirtschoftsberotung

Steuergestolrungsberotung

- Agenturgeschöft

- Umwondlung

- Veröu0erungsgewinn
: Gesellschoftsonteil u. Betriebsgrundstück

Steuerhofiung

- d. RA f. Erbschoftsteuer

Steuerhinterziehung

- Beruf spf lichtverletzu n g

- unvollstöndige Rechnung, S 14 I USIG

- Steuererklörung des StB

- Zulossung zum WP-Exomen

Telefox/Telebrief

- Fristenkontrollbuch

- Ubersendung der Proze0vollmocht

Testol

- Vero ntwo rtu n g sberei ch

Treuhönder

- MehrwertsteueroPtion

- Mietgoronlie, morktgerecht8 -
- Prospektongoben, zugesicherte

Eigenschoften

- Prüfung boutechnischer Frogen

- Prüfung plonerischer Frogen

- Prüf ung von Nutzungsbeschrönkungen

- Schodenersotz, negotives lnteresse

- Uberwochung Dritter
: Gestoltung d. Zwischen- und Endmietverhöltnisses

- Veriöhrung von Regre0onsprÜchen
: Belehrung über Fehler und Verjöhrungsfrist
: Verkürzung der Veriöhrungslrist
: Verschulden b. Vertrogsobschlu0

Untemehmensbeteiligung

- Geschöftswertermittlung d. Stb
: Bonitötsprüfung d. Stb

- Hoftung f. Alverbindlichkeiten,
$ 25 Abl 2, $ 28 Abs. 2 HGB

Unterschrift

- Klogeschrift

Untreue, $266 SIGB

- Auskehr v. Mondontengeldern

- d. Rechtsonwoltes

- Strofuumessung

Verdeche Gewinnousschüttung

- Verpochlung der EinzelProxis

Veriöhrung l$ 68 StBerG, $ 5l o WPOI

- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

Veriöhrungsvorschrift Sekundö ro nspruch
: Ende der Belehrungspflicht

- Auflösung d. Stb.Ve*roges

- Rückgobe der Zulossung
: Hinweis ouf SekundöronsPruch
:Veriöhrungsbeginn
: schuldhofte Verletzung d. -

- vorvertroglicher Regre0onspruch

- Treuhondvertrog

- Veriöhrungshemmung
: FG-Prozeß

- Veriöhrungsbeginn
: Beitritt zum Bouherrenmodell
: Bestondskroft d. Steuerbescheides
: Folgeschöden
: Fristuersöumnis, $ 13 o Abs. 2 ESiG,

$ 24 Abs. 4 USIG
: Gerichts- u. Anwoltskosten
: Mehrfochberu{ler
:Mietgorontie
: Nochbesserungskosten
: Sekundöronspruch

Veriöhrung $ 5l BRAO

- Sekundöronspruch
:Anloß zur Belehrung
: Frist
: Mondotsende

90, 87
90,209

90, 33
90, 47

90,208

90, 2
90, 2
90, 2
90,242

90,32, 50
90,32, 50,209

90,214

90,242

d ie Meh rwertsteueroption die neuen Pöchter noch bereit gewesen wö ren,

die Pochtzinsregelung nochtröglich zu öndern. Dies hoben die Beklogten

behouptet unJuntei Beweis gestellt. Hötte der Steuerbevollmöchtigte

Sch. nAmlich den Beklogten pflichtgemöß bereits vorher den entsprechen-

den Hinweis erteilt, so hötten diese zur Mehrwertsteuer optiert und bei

Abschluß des neuen Pochtvertroges om 17.2.1977 ouf der Zohlung der

zusötzlichen Mehrwertsteuer ouf die Pochtzinsen bestonden. Es ist dovon

ouszugehen, doß die neuen Pöchter zvrZohlvng der zusötzlichen Mehr-

werbtäuer bereit gewesen wö ren : No ch $ 4 USIG si nd Pochtzi nsen g ru nd-

sötzlich nicht mehrwertsteuerpflichtig; nur im Folle der Mehrwertsteuer-

option noch $9 USIG entsteht die Pflicht, Mehrwertsteuer ouf die Pocht

zinsen zu zohlen. Diese können von den Pöchtern des gewerblichen

Obiehes o ls Vorsteuern i h rerseits o bgesetztwerden, so do0 die Kosten o ls

soglnonnte Durchgongsposten letztlich keine zusötzliche Belostung fÜr

die Pöchter dorstellen.

Dementsprechend sind in dem von den Beklogten im Senotstermin vorge-

legten neuen Pochtvertrog vom 22.2.1985 die Meh rwertsteuern zusötzlich

väinbort worden und [oben sich ouch die - noch dem Ausscheiden

der Pöchter G. - zwischenzeitlich bis Februor 1985 tAtigen Pöchter noch-

tröglich zvrZohlung der zusötzlichen Mehrwertsteuer bereit erklört. Dies

istion der Klö gerin im Senotsterm in nicht bestritten worden. I m Ü brigen ver-

kennt die KAlerin die Beweislost. Do der Steuerbevollmöchtigte S. es

p{lichtwidrig unterlossen hotte, die Beklogten ouf die-Mehrwertsteuer-

option hinzluweisen, hot die Klögerin ols Rechtsnochfolgerin nunmehr

dorzulegen und zu beweisen, doß die Pöchter G. bzw. ondere Pöchter

im Johre 1977 zur Zohlung der für die Pöchter on sich nicht belostenden

Mehrwertsteuem nicht bereit gewesen wören. Entsprechender Beweis ist

nicht ongetreten.

Die Klögerin konn sich nichtdorouf berufen, do{J die der Höhe noch nicht

streitigJSbuernochzohlung von7.97\,l5 DM nur desholb erfolgt sei, weil

di" AäHogten onlöfJlich der BetriebsprÜfung des Finonzomtes im Johre

l9B5 ihrerieits den Antrog zur Mehrwertsteueroption stellten. lm Senots-

termin ist unstreitig festgästelh worden, doß die von dem Steuerbevoll-

möchtigten Sch. obgesetzten Vorsteuern fur die Zeit ob l98l höher woren

ols die noch der Mehrwertsteueroption nochtröglich onfollenden Steuern,

so doß unter dem Gesichtspunkt der Schodenminderung der entspre-

chende Antrog der Beklogten geboten wor, um einen höheren Schoden

zu vermeiden.

Entgegen der Auffossung des Londgerichts wird der eingetretene Scho-

d"tiuon 7.978)5DM nicht dodurch ousgeglichen, doD die Beklogten fÜr
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Leitsötze (d.Verf.)'

l. Erkennt der steuerberoter, doß der Mondont für ein verpochtetes
Obiekt erhebliche Vorsteuern bei der Umsotzsteuer berücksichtigte,
so muD er ihn dorouf hinweisen, doß der Vorsteuerobzug nur möglich
ist, wenn er zur Umsoizsteuer optiert und pochtzinsen zusötzlich mit
U msotzsteuer verlongt.

2. Der steuerberoter ist beweispflichtig fur die Behouptung, doß die
Pöchter weder zu r Vertro gsö n deru n g noch bei der Verein bo ru n g ei nes
neuen Pochfuertroges zur Zohlung der sie nicht belostenden Umsotz-
steuer bereit gewesen wören.

Aus den Gründen:

Der Schodenersotzonspruch der Beklogten ist o us dem Gesichtspunkt der
pos itiven Vertro g sverle rzung beg rü n d et. De r Steuerbevo I I m ö c htigte Sch.
wor ols longiöhriger Beroter der Beklogten verpflichtet, diese ouf die
Moglichkeit der Mehrwertsteueroption noch $9 USIG hinzuweisen und
ihnen zu roten, beiderVerpochtung ihres BerghotelsW. dorouf zu ochten,
doß die Pöchter zusötzlich Mehrwertsteuer ouf die Pochtzinsen zohlten.
Auch ohne besonderen Berotungsouftrog ergob sich diese Hinweispflicht
des Steuerbevollmöchtigten Sch. bereiis oulgrund des bereits sen lg72
bestehenden steuerberoteryertroges mit den Beklogten und insbeson-
dere oufgrund des umstqndes, doß ihm ous der von ihm geführten Buch-
führung und den von ihm zu erstellenden Steuererklöningen unstreitig
bekonnt wor, doß beiden Beklogten für dos pochrobiekr erhebliche Vorl-
steuern onfielen, die er gegenüber dem Finonzomt ouch obsetzte. Eine
solche Absetzung der Vorsteuern wor ous steuerlichen Gründen nur
zulössig,wenn die Beklogten zurMehrwertsteuernoch g g USIG optierten.
Dies hötte dem steuerbevollmöchtigten sch. bekonnt sein und ihn ver-
onlossen müssen, die Beklogten entsprechend zu beroten und die zuver-
einborende Mehrwertsteuer in den Steuererklörungen ouszuweisen.

U nerh ebl ich ist, dofj der steuerbevol I möchtigte Sch. bei dem eigentl ichen
AbschluD des notoriellen Pochvertroges vom 17.2.1977 n icht mitgewirkt
hot. Es konn ouch dohinstehen, ob beieinem nochtröglichen Hinweis ouf
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Gl Leirsäue

Treuhönderhoftung/Belehrungspflichten/subventionierte Miete/Veriöhrung

L Der mit der umfossenden lnteressenwohrnehmung beouftrogte Treuhönder (Wirt-

schoftsprüfer) im Erwerbermodell hot oufzuklören, wenn die Gorontiemiete nicht
morktgerechtist. Dies giltouch donn,wenn eine Mietgorontie eines lnitiotorsvorliegt.

2. Die Belehrungspflicht besteht ouch, wenn der Mondont ein selbstöndiger Anloge-
beroter ist, der dos Obiekt vertreibt und nun f ür sich eine Wohnung erwirbt.

3. Der Schodenersotzonspruch wegen Verschuldens beiVertrogsschluß veriöhrt gem.
$5loWPO in fünf Johren noch Entstehung desAnspruchs.

4. Der Schodenersoizonspruch entsteht, wenn die prospektierte Miete nicht mehr
vol lstö ndig geleistet wird.
(OLG Nürnbers Urt.v. 27.4.1990 - 6 U 4005/89 - RPK U 956/901

Veriöhrung von Honororforderungen / Buchführungshonoror

l. Die Veriöhrungsfrist für Honororforderungen des Steuerberoters für Buchführungs-
orbeiten für seinen Mondonten richtet sich noch $ 196 Abs. I Nr. 15 BGB und betrögt
domit 2 Johre.

2. BeiBuchführungsorbeiten istAuftrog oderAngelegenheiti.S.von gZStBGebVO in

der RegeldieArbeitfürdosgesomte Kolenderiohr. Desholb konn in diesen Fallen die
Falligkeit der Honororforderung f ür ein Kolenderiohr erst im folgenden Kolenderiohr
eintreten, so doß die Veriöhrung gem. $ 201 BGB frühestens zum Schluß des folgen-
den Kolenderjohres beginnt.

(OLG Korlsruhe Urt.v. 27.4.1990 -10 U 298/89 - Steuerberoter 1990, 312)

Ausscheiden ous der Sozietöt - Anspruch ouf Geschöftswert

Der ous der Gesellschoft Ausscheidende hot keinen Anspruch ouf den Geschöftswert,
wenn dies nicht vertroglich vereinbort ist.
( BGH U rt.v. 15. l. 1990 - ll ZR 14 /89 - BB 1990, 5971

Vermielung des Ph,v's der Ehefrou qn Sleuerberoter

Entgegen der bisherigen Verwoltungsouffossung hot der BFH im Urteil vom 13.7.1989

V R 8/86, Der Betrieb 1990,27l'entschieden, doß in der selbstfinonzierten Anschoffung
eines Pkw durch die bisher nicht unternehmerisch tötige Ehefrou eines Steuerberoters
und die entgeltliche Vermieiung des Pkw on den Ehemonn für dessen Unternehmen ein

Gestoltungsmißbrouch nicht zu sehen sei.
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Föllen verfohren die Finonzömter noch den Grundsötzen dieses

Zu Föllen der Vermietung beweglicher Wirtschoftsgüter oder von Geböuden on
lnsoweif zum Vorsteuerobzug berechtigte nohe Angehörige (2. B. ArzI, Versicherungs-

vertreterl oder der moßgeblichen Beteiligung des Mieters on der Finonzierung solcher
Gegenstönde oder zu überhöhten Mietpreisen liegt noch keine höchstrichterliche
Rechtsprechung vor. Es istdoher noch den bishergeltenden GrundsöIzenzv prüfen, ob
ein Gestoltungsmi0brouch im Sinne des $42 AO gegeben ist.

Mfs. OFD Münster v.9.2.1990 - S 7360-30 -St 44-32 - SIEUER-TELEX 3443 -
LEXInform 00945021
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